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KORRUPTIONSVERDACHT — WAS NUN?

Korruption, verstanden als Missbrauch von anvertrauter Macht zum privaten Nutzen oder Vortell,
gefahrdet zunehmend die soziale und demokratische Ordnung unserer Gesellschaft. Sie unterhohlt
die Prinzipien der Gleichheit vor dem Gesetz und des fairen Wettbewerbs in einer sozialen Markt-
wirtschaft. Die materiellen Schaden, die der Allgemeinheit durch Korruption zugefiigt werden, sind
immens; doch nicht minder schlimm und in seiner Tragweite kaum abzuschatzen ist der Vertrauens-
verlust in die Integritat und die Funktionalitat des Staates, seiner Reprasentanten und der Wirt-
schaft. Das ganze rechtstaatliche Geflige droht, seine Glaubwirdigkeit zu verlieren.

Korruption spielt sich hauptséachlich im Verborgenen, in nach aul3en abgeschotteten Bereichen ab.
Dabei verbindet Korrumpierende und Korrumpierte ein gemeinsames Geheimhaltungsinteresse,
denn beide sind Téterinnen oder Tater. Korruption zieht vor allem die Allgemeinheit in Mitleiden-
schaft; unmittelbare, personifizierbare Opfer lassen sich schwerer benennen als bei anderen Delik-
ten. In dieser konspirativen Beziehung ist eine enorm hohe Dunkelziffer begriindet: Nur ein Bruchteil
der Korruptionskriminalitat kommt ans Tageslicht, die meisten Taterinnen und Tater kénnen sich er-
folgreich der strafrechtlichen Verfolgung entziehen.

Da potentielle Zeuginnen und Zeugen in der Regel aus demselben Organisationsumfeld kommen,
trauen sie sich haufig nicht, ihr Wissen Uber korruptive Praktiken preiszugeben. Oftmals miissen sie
Repressalien von Seiten ihrer Kolleginnen und Kollegen oder gar von Seiten der Geschafts- oder
Behordenleitung erwarten. Und doch sind die Strafverfolgungsbehdrden und die Medien auf Hinwei-
se aufrechter und couragierter Birgerinnen und Blrger angewiesen. Ohne Informantinnen und In-
formanten, die aus weitgehend abgeschotteten Gesellschaftsbereichen heraus Hinweise auf Kor-
ruptionssachverhalte geben, blieben noch mehr dieser Delikte unaufgeklart.

Transparency Deutschland verfiigt nicht Gber die personellen und finanziellen Ressourcen, um Hin-
weisgebenden direkte Unterstiitzung zukommen zu lassen. Der Grundsatz von Transparency ist es,
strukturelle Arbeit zu leisten, also grundsatzlich Aufklarung zu betreiben und die rechtlichen und po-
litischen Gegebenheiten zu beeinflussen. Wir versuchen, die Offentlichkeit fur die Problematik der
Korruption zu sensibilisieren und Strukturen zu schaffen, die Korruption verhindern oder zumindest
einddmmen. In konkreten Fallen kénnen wir leider nicht tatig werden.

Da es im foderalen Aufbau der Bundesrepublik nicht immer einfach ist, einen Ansprechpartner fur
berechtigte Anliegen zu finden, mdchten wir jenen, die einen konkreten Korruptionsverdacht hegen
und nicht wissen, an wen sie sich damit wenden sollen, und jenen, die vielleicht selbst in ein korrup-
tives Geflecht hineingeraten sind und nach einem Ausweg suchen, einige Hinweise an die Hand ge-
ben. Zunéachst sollen potentielle Informantinnen und Informanten ermutigt werden, in ihrem Wir-
kungskreis nach Mdglichkeiten zu suchen, den Verdacht organisationsintern zu auern. Fir den
Fall, dass man mit diesem Vorgehen nicht weiterkommt oder sich von Anfang an keinen Erfolg da-
von verspricht, sollen mdgliche Anlaufstellen bei den Strafverfolgungsbehdrden benannt werden.
Weil Zeuginnen und Zeugen von Korruptionsdelikten meist aus dem beruflichen Nahfeld der Tate-
rinnen und Tater kommen, soll dann die Méglichkeit einer anonymen Meldung angesprochen wer-
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den. Fur jene, die sich intensiver mit dem Thema Korruption auseinandersetzen méchten, soll ab-
schlieBend auf ein paar Veréffentlichungen und Websites hingewiesen werden.

ANSPRECHPARTNER INNERHALB DER ElI-
GENEN ORGANISATION

Birgerinnen und Birger, die in ihrem unmittelbaren beruflichen Nahfeld — etwa in ihrem Unterneh-
men oder in ihrer Behodrde — Kenntnisse tber korruptive Praktiken erlangen, empfinden dies haufig
als Burde: Auf der einen Seite dréngt es sie, den Vorfall an Stellen zu melden, die solche Verfehlun-
gen ahnden; auf der anderen Seite befiirchten sie Repressalien von Seiten der Kolleginnen und
Kollegen oder von Vorgesetzten. Sie sehen sich oftmals der Gefahr ausgesetzt, ihre Anstellung zu
verlieren oder andere negative Sanktionen in Kauf nehmen zu mussen. Haufiger als in Staaten wie
Schweden oder Grof3britannien, wo eine umfassende Gesetzgebung zum Schutz von Hinweisge-
benden greift, haftet ihnen in Deutschland das Phlegma des ,,Nestbeschmutzenden® an.

Dieses Phanomen ist nicht auf Korruptionssachverhalte begrenzt. Der Vorgang, Missstande in Un-
ternehmen, in der Verwaltung oder in der Politik publik zu machen, wird mit dem weit gefassten Be-
griff des Whistleblowings bezeichnet. Dieser entstammt dem angelsachsischen Sprachraum und hat
bis heute keine exakte Entsprechung im Deutschen gefunden. Wortlich kann man ihn mit ,die Pfeife
blasen“ Ubersetzen; im Ubertragenen Sinn kdnnte man von ,Alarm schlagen“ sprechen. Eine Whist-
leblowerin oder ein Whistleblower ist jemand, der aus seinem eigenen politischen, behérdlichen
oder wirtschaftlichen Umfeld heraus Missstande bekannt macht: kriminelle Machenschaften, gravie-
rende Fehlentwicklungen, nicht hinnehmbare Gefahren fur Menschen und fir die Umwelt.

Whistleblowing ist als ein Akt von Zivilcourage, als uneigenntitziges Handeln zum Wohle der Allge-
meinheit zu verstehen. Jemand, der aus dem subjektiven Gefiihl heraus, ungerecht behandelt wor-
den zu sein (etwa aus Enttduschung, weil man bei der Beférderung tbergangen worden ist, oder
aus Wut, weil man bei einer Auftragsvergabe nicht den Zuschlag bekommen hat), Mitarbeitende
oder Konkurrenten irgendwelcher Verfehlungen bezichtigt, fir die man keinerlei Anhaltspunkte hat,
ist keine Whistleblowerin bzw. kein Whistleblower.

Im Rahmen dieser kurzen Ausfiihrung kénnen nicht alle Aspekte des Whistleblowings erlautert wer-
den, da der Begriff einen sehr weiten Fokus hat und tber die Frage hinausgeht, wie man mit einem
Korruptionsverdacht umgeht. Es gibt jedoch einen Aspekt, der erwahnt werden soll, weil er fur die
Suche nach geeigneten Ansprechpartnern relevant ist: Man unterscheidet zwischen internem und
externem Whistleblowing. Ersteres bezeichnet den Versuch, innerhalb des eigenen beruflichen Wir-
kungskreises eine organisationsinterne Anlaufstelle zu finden. Internes Whistleblowing liegt dann
vor, wenn jemand auf dem ublichen Dienstweg nicht mehr weiterkommt, weil er seinen Verdacht
nicht seiner oder seinem unmittelbaren Vorgesetzten anvertrauen mochte oder weil er von dieser
Instanz nicht ernst genommen wird, und sich entschliel3t, eine oder mehrere Hierarchieebenen zu
Uberspringen. Die Meldung bleibt innerhalb der Organisation. Externes Whistleblowing bezeichnet
den Versuch, sich mit seinem Wissen um Missstdnde an externe Stellen zu wenden: etwa an Be-
rufsverbande, an Gewerkschaften, an die Medien oder an die Strafverfolgungsbehdérden.

Viele Expertinnen und Experten empfehlen, in dieser Reihenfolge vorzugehen und zunéchst einmal
zu versuchen, den Hinweis intern zu platzieren, bevor man damit selbst an die Strafverfolgungsbe-
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horden oder an die breite Offentlichkeit geht. Griinde dafiir bietet unter anderem das deutsche Ar-
beitsrecht (Stichworte: Dienstgeheimnis, Verschwiegenheitsklauseln etc.).

In vielen Fallen lohnt es sich, die Struktur der eigenen Organisation daraufhin zu untersuchen, ob es
Anlaufstellen fur Mitarbeitende gibt, die eine Art Kommunikations-Bypass darstellen, also Méglich-
keiten, sich jenseits des Dienstweges an eine organisationsinterne Stelle zu wenden. Viele Bundes-
lander, Landkreise, Stadte und Gemeinden haben Antikorruptionsbeauftragte und/oder Innenrevi-
sionen fir die ganze Verwaltung installiert oder diese Aufgabe Einzelpersonen in den jeweiligen Ge-
schaftsbereichen Ubertragen. Deren Aufgabenprofil erstreckt sich in der Regel von der Korruptions-
pravention bis hin zur Entgegennahme konkreter Hinweise. Haufig genugt ein Blick auf das Organi-
gramm der Behorde, um eine konkrete Anlaufstelle zu finden. Andernfalls hilft vielleicht ein Blick auf
die Website oder eine telefonische Nachfrage bei der Personalabteilung.

Ahnliches gilt fur die Privatwirtschaft: Viele Unternehmen haben — freiwillig oder unter dem Druck
von nationalen und internationalen Gesetzen — Anlaufstellen fur Mitarbeitende eingerichtet, bei de-
nen diese einen Verdacht auf Korruption melden kénnen. Dabei lasst sich die Privatwirtschaft sehr
unterschiedliche Namen und Aufgabenzuschnitte einfallen: Mogliche Anlaufstellen waren zum Bei-
spiel eine ,Compliance-Abteilung®, ein ,Ethics Officer” oder ein ,Business Practices Office".

Die Institutionalisierung solcher Einrichtungen in den Verwaltungen und Unternehmen fallt recht un-
terschiedlich aus: Einige belassen es dabei, eine Ansprechpartnerin oder einen Ansprechpartner zu
benennen, den man nur auf dem normalen Weg erreichen kann; andere schalten eine Telefonhotli-
ne, bei der man einen Korruptionsverdacht melden kann, ohne seine Identitat preisgeben zu mis-
sen; wieder andere haben externe Anlaufstellen wie Ombudsleute oder eine Vertrauensanwaltin
bzw. einen Vertrauensanwalt geschaffen; manche leisten sich sogar eine internetgestitzte Kommu-
nikationsplattform, die Hinweisgebenden ein Hochstmafld an Anonymitat garantieren soll. In vielen
Fallen unterstehen diese Einrichtungen unmittelbar der Behdrdenleitung oder der Unternehmens-
fuhrung.

Bevor man sich entschlie3t, sein Wissen Uber UnregelméRigkeiten an Stellen aul3erhalb der eige-
nen Organisation heranzutragen, sollte man also Uberprifen, ob es eine institutionalisierte Kommu-
nikationsmoglichkeit gibt, die es Hinweisgebenden erlaubt, organisationsintern Hierarchieebenen zu
Uberspringen und ohne Einhaltung des Dienstweges eine Meldung zu machen. Daflr gibt es ge-
wichtige Grinde: Zum einen gibt es beim externen Whistleblowing rechtliche Fallstricke: Bei jedem
Schritt muss man dreimal Uberlegen, ob dieser eine Angriffsflache flir Schadenersatz- oder Unter-
lassungsklagen bietet. Zudem verst63t man beim Verraten von Interna meist gegen seinen Dienst-
oder Arbeitsvertrag, was einen letztendlich den Arbeitsplatz kosten kann.

Das genaue Vorgehen sollte jedoch genau Uberlegt sein, denn eventuelle Anonymitats- oder Ver-
traulichkeitszusagen miussen nicht immer rechtsverbindlich sein. Vielleicht hilft es, vorher einen
Rechtsanwalt zu kontaktieren oder sogar tiber den Anwalt mit den jeweiligen Ansprechpartnerinnen
und Ansprechpartnern in Kontakt zu treten.



ANLAUFSTELLEN BEI DEN STRAFVER-
FOLGUNGSBEHORDEN

Im Folgenden sollen moégliche Anlaufstellen bei den Strafverfolgungsbehdrden in den Bundeslan-
dern und in der Europaischen Union benannt werden. Dabei ist zu beachten, dass diese nur dann
die richtige Adresse sind, wenn man einen Hinweis auf strafrechtlich relevante Sachverhalte melden
will. Diese Anmerkung ist deshalb ndtig, weil sich der Begriff Korruption bis heute einer eindeutigen
und eng gefassten Definition entzieht. Nicht jede Verhaltensweise, die im allgemeinen Sprachge-
brauch als ,korrupt” bezeichnet wird, stellt auch einen Straftatbestand dar. So kennt der Duden Um-
schreibungen fir das Wort Korruption, die vielmehr auf einen ethisch-moralischen Aspekt abheben
(,Sittenverfall“) als auf einen juristisch fassbaren.

Transparency Deutschland versteht unter Korruption den Missbrauch von anvertrauter Macht zum
privaten Nutzen oder Vorteil. Jedoch wird der Begriff weder im Strafrecht noch in anderen Gesetzen
erlautert. Es gibt eine Reihe von Delikten, die als klassische Korruptionstatbestande gelten. Dazu
gehdren insbesondere: Vorteilsannahme (8§ 331 StGB), Vorteilsgewahrung (8§ 333 StGB), Bestech-
lichkeit (& 332 StGB), Bestechung (8 334 StGB), besonders schwere Félle der Bestechlichkeit und
Bestechung (8 335 StGB), Bestechlichkeit und Bestechung im geschaftlichen Verkehr (§ 299 StGB)
und besonders schwere Falle der Bestechlichkeit und Bestechung im geschéftlichen Verkehr
(8300 StGB). Korruptionsgefahrdet sind besonders jene Bereiche, in denen in erheblichem Umfang
Ermessensentscheidungen getroffen werden: etwa die Vergabe von Auftragen, die Bewilligung von
Fordermitteln und Zuschissen, die Festsetzung von Abgaben und Gebuhren, die Entscheidung
tber Genehmigungen, Gebote und Verbote und nicht zuletzt Kontrolltatigkeiten. Im Zusammenhang
mit Korruptionsdelikten tauchen haufig weitere Straftatbestdnde auf: zum Beispiel Geldwéasche
(8261 StGB), Untreue (8§ 266 StGB), Betrug (8 263 StGB), Subventionsbetrug (§ 264 StGB), Urkun-
denfalschung (8 267 StGB), Falschbeurkundung im Amt (8 348 StGB), Wettbewerbsbeschrankende
Absprachen bei Ausschreibungen (§ 298 StGB) etc.

Sollte man einen konkreten Verdacht auf Korruption hegen (im Sinne des Missbrauchs einer amtli-
chen Funktion, einer vergleichbaren Funktion in der Wirtschaft oder eines politischen Mandats mit
dem Ziel, einen materiellen oder immateriellen Vorteil fur sich oder einen Dritten zu erlangen), dann
sollte man in der Tat erwagen, sich an die Strafverfolgungsbehérden zu wenden, um dort Anzeige
zu erstatten oder einen Hinweis zu geben. Selbstverstandlich kann man sich auch bei anderen
Straftaten an die Behérden wenden; aber einige der hier aufgeflihrten Anlaufstellen sind auf Korrup-
tionskriminalitat spezialisierte Einrichtungen.

Bei der Benennung von potentiellen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern wird des Ofteren
auf die Unterscheidung von situativer und struktureller Korruption zurtickgegriffen. Der Begriff situa-
tive Korruption bezeichnet Korruptionsdelikte, denen ein spontaner Willensentschluss zu Grunde
liegt. Diese Form tritt vor allem im Rahmen der allgemeinen Verwaltungs- und Polizeiarbeit auf. Un-
ter struktureller Korruption versteht man planmaRig begangene Korruption bei tendenziell komple-
xen Vorgangen. Hier bauen die Delikte haufig auf langfristig angelegte korruptive Beziehungen auf.

In der Regel ist in Deutschland die Landerebene fir die Kriminalitatsbekampfung zustandig. Darum
erfolgt die Aufzahlung mdéglicher Anlaufstellen nach Bundeslandern (die Européische Union wird se-
parat aufgefuihrt). Dabei ist festzustellen, dass sowohl der grundlegende Ansatz als auch die kon-
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kreten Instrumente stark variieren. So setzen manche Lander eher auf die zentrale Blindelung aller
mit der Korruptionsbekampfung befassten Behdrden, wahrend andere die Ermittlungen in Korrupti-
onsféllen bei den 6rtlich zustandigen Behdrden belassen.

Grundsétzlich lassen sich verschiedene Arten von Anlaufstellen unterscheiden: Polizeibehdrden
(Landeskriminalamter, ortlich zustandige Polizeidirektionen und -dienststellen); Justizbehdrden
(Schwerpunktstaatsanwaltschaften, ortlich zusténdige Staatsanwaltschaften); integrierte Ermitt-
lungseinheiten, in denen Polizei und Justiz eng zusammenarbeiten (etwa in Sachsen oder in
Schleswig-Holstein); Vertrauensanwaltinnen resp. Vertrauensanwalte (etwa in Rheinland-Pfalz und
im Saarland); internetgestiitzte Hinweisgebersysteme (etwa in Niedersachsen und in Brandenburg);
Ansprechstellen innerhalb der Verwaltung etc. Einige dieser Stellen und Einrichtungen beschranken
sich auf einen bestimmten Geschaftsbereich: etwa auf die jeweilige Landesverwaltung oder auf ein-
zelne Ressorts und deren nachgeordnete Behérden.

Nicht jede dieser Anlaufstellen lasst sich auf den ersten Blick den Strafverfolgungsbehérden zuord-
nen, und tatséachlich gehoéren einige der hier genannten Einrichtungen weder der Polizei noch der
Justiz an. Sie werden trotzdem an dieser Stelle aufgefihrt, weil ihnen haufig nur die Funktion eines
Bindeglieds zwischen den Informantinnen und Informanten und den Polizei- und Justizbehdrden zu-
kommt. Letztendlich sind diese fir die Strafverfolgung zustandig, strafrechtlich relevante Hinweise
werden an sie weitergeleitet.

Baden-Wirttemberg
Bayern
Berlin

Brandenburg
Bremen

Hamburg
Hessen

Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen
Nordrhein-Westfalen
Rheinland-Pfalz

Saarland

Sachsen

Sachsen-Anhalt
Schleswig-Holstein

Thiringen
Europdische Union

Welche Ebene bei der folgenden Auflistung weitgehend ausgeklammert wird, ist die Gebietskorper-
schaft der Kommunen. In vielen Landkreisen, Stadten und Gemeinden sind in den Verwaltungen
Antikorruptionsbeauftragte installiert, die man haufig tber die Internetprasenz der jeweiligen Kom-
mune finden oder per Telefon erfragen kann.



BADEN-WURTTEMBERG

In Baden-Wirttemberg gibt es seit 2009 fur Blrger, Beschéftigte oder Unternehmen die kostenfreie
Mdglichkeit, Hinweise anonym bei einem Vertrauensanwalt flr Korruptionsverhitung abzugeben.
Der Vertrauensanwalt nimmt Hinweise, die Verdachtsmomente flr Korruptionsstraftaten enthalten,
entgegen und Uberpruft deren Wahrheitsgehalt und strafrechtliche Relevanz. Liegen hinreichende
Verdachtsmomente vor, wird der Sachverhalt der zustandigen obersten Landesbehérde gemeldet.
Der Vertrauensanwalt kann einem Hinweisgeber auf Wunsch

Vertrauensanwalt zur Korruptionsverhii- . . . . . .
Vertraulichkeit zusichern. Anonyme Hinweise zu Korruptions-

tung
Dr. Klaus Abele sachverhalten kdnnen dadurch so tbermittelt werden, dass tber
Karlsplatz 4, 73614 Schorndorf den Vertrauensanwalt ggf. ein Dialog mit den Strafverfolgungs-

Fon: 07181-9320-0
Fax: 07181- 9320 — 23
E-Mail - Internet

behdrden moglich ist. Die Kontaktdaten des Vertrauensanwalts
- Rechtsanwalt Dr. Klaus Abele - finden sich auf dieser Seite

links.
Landeskriminalamt Baden-Wirttemberg Zusatzlich gibt es die Mdéglichkeit, unter Wahrung der Anonymi-
e RS, oS SIS tat in das elektronische Meldeverfahren des niedersachsischen
Postfach 50 07 29 _ . . . .
Landeskriminalamtes einzusteigen, welches verpflichtet ist, den
Fon: 0711-54 01 - 0 _ . ) ) .
Fax: 0711- 54 01 - 3355 Fall bei strafrechtlicher Relevanz an die baden-wiirttembergi-
E-Mail - Internet schen Behdrden weiterzuleiten. Sollte einem der Aspekt der An-

onymitat nicht wichtig sein, kann man sich offen an die Strafver-

folgungsbehdrden wenden. Im Innenministerium ist man der Auf-
Neckarstraf3e 145, 70190 Stuttgart . . . .
= L CRL fassung, dass die Bekampfung der Korruption vorrangig durch
Fax: 0711- 921- 40 09 die Polizeidienststellen vor Ort erfolgen sollte, weil dort wichtige
E-Mail - Internet Orts- und Personenkenntnisse vorhanden sind. Darum hat man
auf die Einrichtung von Dienststellen zur landesweiten Ermittlung
weitgehend verzichtet. In Einzelfallen, besonders bei Fallen

Staatsanwaltschaft Stuttgart (Abteilung 12)

Staatsanwaltschaft Mannheim (Abteilung VI)
68149 Mannheim (reicht als Angabe aus)

Fon: 0621- 292 - 0 struktureller Korruption, geht die Zustandigkeit jedoch ans Lan-
Fax: 0621- 292 - 71 20 deskriminalamt Uber.
E-Mail - Internet Dort ist eine sogenannte Koordinierungsgruppe Korruptionsbe-

kampfung (KGK) eingerichtet worden, welche das Ziel verfolgt,
die Anstrengungen aller damit befassten Behdrden und Gremien zu bindeln. Standige Mitglieder
dieser Koordinierungsgruppe sind neben den Beamtinnen und Beamten des Landeskriminalamtes
unter anderem die Generalstaatsanwaltschaften Stuttgart und Karlsruhe, die Landeskartellbehérde,
der Rechnungshof, der Stadtetag und der Landkreistag. Anders als vergleichbare Gruppen in ande-
ren Bundesléndern, die meist anlassbezogen zusammengestellt werden, ist die Koordinierungs-
gruppe Korruptionsbekdmpfung als sténdige Einrichtung konzipiert. Eine Schwerpunktstaatsanwalt-
schaft flr Korruptionsdelikte gibt es nicht. Bei einem Verdacht sollte man sich an die értlich zustan-
dige Staatsanwaltschaft wenden: In den meisten Fallen sind dort einzelne Abteilungen resp. Dezer-
nate mit Korruptionsstraftaten befasst. So besitzt die Staatsanwaltschaft Stuttgart eine entsprechen-
de Abteilung mit einem Abteilungsleiter und vier Dezernenten. Fur Wirtschaftskriminalitat im Allge-
meinen gibt es zwei Schwerpunktstaatsanwaltschaften: in Stuttgart (fir den Landesteil Wirttem-
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berg) und in Mannheim (fir den Landesteil Baden). Nach Angaben des Justizministeriums machen
Korruptionssachverhalte dort aber nur einen geringen Anteil aus.



BAYERN

Ahnlich wie das Nachbarland Baden-Wiirttemberg setzt Bayern auf ein eher dezentrales Konzept
der Korruptionsbekampfung. In der Regel liegt die Zustandigkeit bei den &rtlichen Polizeiprasidien,
nur in Ausnahmefallen wird das Landeskriminalamt tatig: Dort gibt es das Sachgebiet 625, das auf
Wirtschaftsdelikte und Korruptionssachverhalte spezialisiert ist. pgayerisches Landeskriminalamt

Erste Anlaufstelle ist also die lokal zustéandige Dienststelle der MailingerstraRe 15, 80636 Miinchen

bayerischen Polizei. Fon: 089- 12 12- 0
Fax: 089- 12 12- 23 56

Internet - Kontaktformular

Staatsanwaltschaft Miinchen |

80997 Miinchen (reicht als Angabe aus)
Fon: 089- 55 97- 07

Fax: 089- 55 97- 41 31

E-Mail - Internet

Landeshauptstadt Miinchen

Personal- und Organisationsreferat
Antikorruptionsstelle (AKS)

Marienplatz 8

80313 Minchen

Fon: 089- 233- 00 (zentraler Telefonservice)
Fon: 0800- 233- 1- 233 (Antikorr.-Telefon)
E-Mail - Internet

Zentrale Anlaufsstelle fiir Korruptionspraventi-
on bei der Stadtverwaltung Nirnberg
Theresienstr. 1/1ll und 7/IV, 90403 Nirnberg
Fon: (0911) 231-59 87 (Herr Schlanghaufer)
Internet - Kontaktformular

Ahnliches gilt fur die Strafverfolgung durch die Justiz: So etwas wie eine Schwerpunktstaatsanwalt-
schaft fur Korruptionsdelikte gibt es in Bayern nicht, alle regionalen Staatsanwaltschaften verfligen
Uber entsprechende Ressourcen. Die Staatsanwaltschaft Minchen I, welche fir das ganze Stadtge-
biet sowie fur den Landkreis Minchen zustandig ist, beherbergt eine ganze Abteilung zur Aufkla-
rung von Korruptionssachverhalten. Diese gehort zu den gréf3ten Einrichtungen ihrer Art in der gan-
zen Bundesrepublik. Welche Staatsanwaltschaft ortlich zusténdig ist, kann man anhand einer bun-
desweiten Datenbank ermitteln, die vom nordrhein-westfalischen Justizministerium zur Verfiigung
gestellt wird.

Seit 2001 hat die Stadt Nirnberg eine ,Zentrale Anlaufsstelle fir Korruptionspravention“ beim Rech-
nungsprifungsamt eingerichtet. Die Aufgaben dieser Stelle sind Beratung und Aufklarungsarbeit,
Unterstitzung bei der Ausarbeitung dienststelleninterner PraventionsmafRnahmen und Kontrollme-
chanismen sowie die Entgegennahme und Uberpriifung von Hinweisen - auch anonym - bei grofit-
mdaglichem Vertrauensschutz.
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http://www2.justizadressen.nrw.de/og.php?MD=nrw
http://www2.justizadressen.nrw.de/og.php?MD=nrw
http://www.polizei.bayern.de/
https://online-service2.nuernberg.de/intelliform/assistants/intelliForm-Mandanten/n/Assistants-Dialoge/000_stadt/000_stadt_k2_kontakt/dialog;jsessionid=3E4423118F60D4C3B8C34F706D1DE89D?cc=F348C76322A7E79BBC41C095C0CD3AE8-1
http://nuernberg.de/schluessel/aemter_info/obm/rpr/korruption.html
http://www.muenchen.de/Rathaus/por/korruption/38790/index.html
mailto:personal@muenchen.de
http://www.justiz.bayern.de/sta/sta/m1/
mailto:poststelle@sta-m1.bayern.de
https://www.polizei.bayern.de/cgi-bp/mailer/kontaktformular.pl?seldstog2=0901100000000&type=linkeSeite
http://www.polizei.bayern.de/lka/

In Miinchen gibt es eine Antikorruptionsstelle beim Personal- und Organisationsreferat der Stadt.
Dort werden nicht nur Praventionsmalinahmen entwickelt und deren Implementierung begleitet; die
Antikorruptionsstelle betreibt auch ein anonymes Antikorruptionstelefon: Dieses steht Burgerinnen
und Blrgern, Beschéftigten der Stadt, Unternehmen, aber auch potentiellen Aussteigerinnen und
Aussteigern kostenfrei zur Verfigung. Dort werden Hinweise zu Korruptionssachverhalten entge-
gengenommen, die die Stadt Minchen betreffen, und zwar auch solche, die in keinem unmittelba-
ren Zusammenhang mit Verwaltungshandeln stehen. Die Apparate besitzen kein Display und sind
analog geschaltet, so dass der Anrufer anonym bleibt, solange er seinen Namen nicht ausdrticklich
nennt. AuRerhalb der Blrrozeiten ist ein Anrufbeantworter geschaltet.
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BERLIN

In Berlin gibt es mehr zentrale Anlaufstellen fur potentielle Hinweisgebende als in den meisten Fla-
chenlandern. Zurzeit wird die Einfihrung eines webbasierten Hinweisgebersystems, das einen an-
onymisierten Dialog mit den Strafverfolgungsbehdrden erlaubt, diskutiert. Schon jetzt ist es méglich,
unter Wahrung der Anonymitdt Hinweise auf Korruptionssachverhalte abzugeben: Dafiir sind bei
Zentralstelle Korruptionsbekémpfung bei der der Zentralstelle flr Korruptionsbekéampfung eine Hotline und ein
Generalstaatsanwaltschaft Berlin Anrufbeantworter eingerichtet worden. Die Zentralstelle unter-
Oberstaatsanwalt Fétkinhauer steht der Generalstaatsanwaltschaft Berlin und nimmt vor allem
ElSholzstrafe 30-33, 10781 Berlin Aufgaben der Korruptionspravention wahr. Die Hotline richtet

Fon: 030- 90 15- 27 23 (Hotline) . .. . .. . ..
Ly S — sich an Behoérdenbedienstete, an Blrgerinnen und Blrger und

Fax: 030- 90 15- 27 27 an Unternehmerinnen und Unternehmer. Man kann sich allge-
E-Mail - Internet mein zu Fragen der Korruptionspravention beraten lassen oder
Staatsanwaltschaft Berlin auch konkrete Hinweise zu Korruptionsdelikten in der Verwaltung
TurmstraBe 91, 10559 Berlin und in der Privatwirtschaft geben. Wer keine personliche An-
Postanschrift: 10548 Berlin sprechpartnerin bzw. keinen Ansprechpartner will und seine An-

Fon: 030- 90 14- 0
Fax: 030- 90 14- 33 10
E-Mail - Internet

onymitat gewahrt wissen will, kann stattdessen auf einen Anruf-
beantworter sprechen.

Der Polizeiprésident in Berlin
Landeskriminalamt LKA 3 (Dezernat 34)
Columbiadamm 4, 10965 Berlin

Fon: 030- 46 64 93- 01 00

Fax: 030- 46 64 93- 01 99

Internet

Auch die Berliner Staatsanwaltschaft hat Ressourcen zur Korruptionsbekampfung geschaffen: In
der Spezialabteilung 23 werden Korruptionsdelikte in enger Zusammenarbeit mit dem Landeskrimi-
nalamt, der Landeskartellbehdrde und der Senatsverwaltung fir Stadtentwicklung bearbeitet.

Das Landeskriminalamt selbst befasst sich in Abteilung 3 mit Korruptionsdelikten und organisierter
Wirtschaftskriminalitat. Ansonsten bleibt einem der Gang zur ortlichen Polizeidienststelle: Die Web-
prasenz der Berliner Polizei bietet einen guten Uberblick iiber regionale Zustandigkeiten und erlaubt
es, binnen einer Minute die richtige Anlaufstelle zu finden. Weitere Moglichkeiten, mit der Polizei in
Kontakt zu treten, stellen das Birgertelefon (030- 46 64- 46 64) und die Internetwache dar.
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https://www.berlin.de/polizei/internetwache/index.php
http://www.berlin.de/polizei/bezirk/index.html
https://www.berlin.de/polizei/wir-ueber-uns/struktur/lka/lka3.html
http://www.berlin.de/sen/justiz/strafverfolgung/sta/index.html
mailto:poststelle@sta.berlin.de
http://www.berlin.de/sen/justiz/strafverfolgung/gsta/index.html
mailto:hans.juergen.faetkinhaeuer@gsta.verwalt-berlin.de

BRANDENBURG

In Brandenburg setzt man auf das integrierte Vorgehen aller mit der Korruptionsbekédmpfung be-
fassten Behorden. Zu diesem Zweck hat man bei der Staatsanwaltschaft Neuruppin eine Schwer-
punktabteilung zur Bekdmpfung der Korruptionskriminalitéat eingerichtet. Deren Zustandigkeit er-
streckt sich auf sowohl auf strukturelle als auch auf situative Korruptionsfélle. Auch andere Delikte
aus dem Bereich der Wirtschaftskriminalitét werden hier bearbeitet. Die Schwerpunktabteilung ist

fur das gesamte Bundesland zusténdig. Staatsanwaltschaft Neuruppin
Schwerpunktstaatsanwaltschaft zur
Bekampfung von Korruptionskriminalitat
Feldmannstrafle 1, 16816 Neuruppin
Fon: 03391- 515- 0
Fax: 03391- 515- 499
Internet

Ministerium des Innern

des Landes Brandenburg

Stabsstelle Korruptionspravention
Henning-von-Tresckow-StraRe 9-13

14467 Potsdam

Fon: 0331- 866- 29 10 (mit Anrufbeantworter)
Fax: 0331- 27 548- 31 29

E-Mail - Internet

Landeskriminalamt Brandenburg
Gemeinsame Ermittlungsgruppe Korruption
Tramper Chaussee 1, 16225 Eberswalde
Fon: 03334- 388- 0

E-Mail - Internet

Auch die Polizeibehtérden bemiihen sich um eine Integration ihres Vorgehens: Viele Verfahren, die
bei der Schwerpunktabteilung in Neuruppin anhangig sind, werden korrespondierend beim Landes-
kriminalamt in Eberswalde bearbeitet. Dort hat man im Jahr 2004 eine gemeinsame Ermittlungs-
gruppe zur Bekampfung von Korruption installiert. Zu der Einheit gehdren nicht nur Staatsanwaltin-
nen und Staatsanwalte der Neuruppiner Schwerpunktabteilung und Mitarbeitende des Landeskrimi-
nalamtes, sondern auch Fachleute aus Wirtschaft und Verwaltung. Der ressortiibergreifende Ansatz
der Ermittlungsgruppe soll die Korruptionsbekdmpfung in Brandenburg effizienter machen und Ab-
stimmungsprozesse erleichtern. Die Ermittlungsgruppe ist ausschlie3lich fur Falle der strukturellen
Korruption zustandig. Die Verfolgung situativer Korruption erfolgt tber die ortlichen Dienstellen der
Kriminalpolizei. An wen man sich dort wenden kann, erfahrt man auf der Website der Internetwa-
che.

Des Weiteren hat die brandenburgische Polizei eine internetgestiitzte Plattform eingerichtet, wo
Birgerinnen und Blrger einen Korruptionsverdacht melden kénnen. Diese Internetwache ist welt-
weit und rund um die Uhr erreichbar. Ahnlich wie beim Business Keeper Monitoring System, das im
niedersdchsischen Landeskriminalamt zur Anwendung kommt, kann man sich dort ein virtuelles
Postfach einrichten und unter Wahrung seiner Anonymitat im Kontakt mit den Ermittlern bleiben.
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https://www.internetwache.brandenburg.de/interaktiv/direkt.php?vorgang=korruption
http://www.internetwache.brandenburg.de/sixcms/list.php?template=index
http://www.internetwache.brandenburg.de/sixcms/list.php?template=index
mailto:http://www.antikorruption.brandenburg.de/sixcms/detail.php?gsid=bb1.c.181448.de
mailto:korruption01.lkaew@polizei.brandenburg.de
http://www.antikorruption.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.155747.de
mailto:antikorruption@mi.brandenburg.de
http://www.sta-neuruppin.brandenburg.de/sixcms/detail.php?query=allgemein_stnp&sv%5Brelation_stnp.gsid%5D=lbm1.c.220080.de&template=seite_stnp_start

Schlie3lich wartet das brandenburgische Innenministerium mit einer umfangreichen Website zum
Thema auf. Die dort angesiedelte Stabsstelle Korruptionspravention bietet nicht nur jede Menge In-
formationen zu Korruption und ihren Erscheinungsformen, sondern auch ein Verzeichnis von maogli-
chen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern in der Verwaltung: fir die Staatskanzlei, fur alle
Landesministerien und nachgeordnete Behdrden, aber auch fiir die Landkreise und fir die kreisfrei-
en Stadte.
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http://www.antikorruption.brandenburg.de/sixcms/detail.php?id=242818

BREMEN

In Bremen wird Uber die Einrichtung eines Systems nachgedacht, dass es potentiellen Hinweisge-
benden erlaubt, in einen anonymisierten Dialog mit den Strafverfolgungsbehorden zu treten. Im Au-
genblick existiert eine solche Mdoglichkeit leider nicht. Wer Hinweise auf Korruptionsdelikte geben

mochte, kann sich entweder direkt an die Bremer Strafverfol-
Staatsanwaltschaft Bremen

Postfach 101360, 28013 Bremen gungsbehoérden wenden oder unter Wahrung seiner Anonymitét
Auskunftsstelle Fon: 0421- 361- 96 777 auf eine webbasierte Kommunikationsplattform des niederséch-
T sischen Landeskriminalamtes zuriickgreifen. Die Beamtinnen
o und Beamten sind angewiesen, strafrechtlich relevante Hinweise
Polizei Bremen an die Bremer Behorden weiterzuleiten.

In der Vahr 76, 28329 Bremen
Fon: 0421- 362- 0

Fax: 0421- 362 37 49

Internet - Kontaktformular

Zentrale Antikorruptionsstelle Bremen
Stresemannstralle 48, 28207 Bremen
Postfach 107849, 28078 Bremen

Fon: 0421- 361- 16 969

Internet - Ansprechpartner - Kontaktformular

Eine Schwerpunktstaatsanwaltschaft fir Korruptionsdelikte gibt es nicht. Jedoch sind bei der Bre-
mer Staatsanwaltschaft und bei der Polizei spezielle Dezernate angesiedelt: Bei der Staatsanwalt-
schaft kimmert sich Abteilung 3 um die Korruptionsbekampfung. Hier werden auch Hinweise aufge-
nommen. Bei der Polizei der Hansestadt ist das Sachgebiet K 56 der Wirtschaftsabteilung fir die
Verfolgung von Korruptionsdelikten zustandig.

Fur Beschéftigte der offentlichen Verwaltung, die Fragen zum Thema Korruption haben oder einen
konkreten Verdacht hegen, gibt es die Zentrale Antikorruptionsstelle, die beim Senator fur Inneres
und Sport angesiedelt ist. Diese Einrichtung dient vor allem praventiven Zwecken (Schulung der An-
gestellten, Beratung der einzelnen Ressorts im Hinblick auf Korruption), aber sie fungiert auch als
Anlaufstelle fur Blrgerinnen und Birger und fur Bedienstete in der 6ffentlichen Verwaltung, die mit
Korruption in Bertihrung gekommen sind. Hinweise werden gern entgegengenommen — auch wenn
diese anonym erfolgen. Die Website der Zentralen Antikorruptionsstelle beherbergt eine Lis-
te von Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern in der Bremer Verwaltung. Sie verzeichnet die
Antikorruptionsbeauftragten der Senatskanzlei, der einzelnen Senatorinnen und Senatoren, des
Rechnungshofes, der Birgerschatft etc.
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http://www2.bremen.de/info/antikorruptionsstelle/Kap2/Kap2_2.html
http://www2.bremen.de/info/antikorruptionsstelle/Kap2/Kap2_2.html
http://www.zaks.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen137.c.1592.de
http://www.zaks.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen137.c.1589.de
http://www.zaks.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen137.c.1841.de
http://www.polizei.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen09.c.2883.de
http://www.polizei.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen09.c.2097.de
http://www.staatsanwaltschaft.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen02.c.730.de
mailto:office@staatsanwalt.bremen.de

HAMBURG

In Hamburg gibt es die so genannte Vertrauensstelle der Hamburger Wirtschaft, die Hinweise zu

Korruptionsdelikten im ganzen deutschen Rechtsraum entge-
gennimmt, sofern sie einen Bezug zur Hamburger Wirtschaft
aufweisen. Diese — von privater Seite initiierte — Anlaufstelle ist
vom Verein Pro Honore, der Handelskammer, der Handwerks-
kammer und anderen eingerichtet worden. Dabei handelt es sich
um ein auf Wirtschaftsdelikte spezialisiertes Rechtsanwaltbiro,
das Informationen von Hinweisgebenden sammelt und diese ge-
gebenenfalls den Strafverfolgungsbehérden zuleitet. Die Ver-
trauensstelle ist bemuht, die Hinweisgebenden vor eventuellen
Repressionen durch Dritte zu schiitzen: Dies ist mdglich, weil sie
sich (im Gegensatz zu staatlichen Stellen oder Korperschaften
des offentlichen Rechts) auf die anwaltliche Schweigepflicht be-
rufen kann — so kdnnen Hinweisgebende gegeniiber den Straf-
verfolgungsbehdrden anonym bleiben, wenn sie dies wiinschen.

Pro Honore e.V.

Vertrauensstelle der Hamburger Wirtschaft
Wandsbeker Stieg 39, 22087 Hamburg
Fon: 040- 45 00 00 79 (Vertrauensstelle)
Fax: 040- 251- 38 62

E-Mail - Internet

Behdrde fur Inneres

Dezernat Interne Ermittlungen (DIE)
Johanniswall 4, 20095 Hamburg

Fon: 040- 42 866 73 41 (Behdrdenmitarb.)
Fon: 0800- 34 37 238 (kostenfreie Anti-
Korruptions-Hotline)

E-Mail - Internet

Staatsanwaltschaft Hamburg (Abteilung 57,
Korruptionsverfahren)

Kaiser-Wilhelm-Straf3e 50, 20355 Hamburg
Fon: 040- 42 84 34 081

Fax: 040- 42 84 34 050

Internet

Burgerinnen und Burger, die Hinweise zu Korruption in der Verwaltung haben, kdnnen sich an eine
zentrale Anlaufstelle der Kriminalpolizei wenden: Das Dezernat fur Interne Ermittlungen (DIE) ist
ausschlieZlich fur Amtstragerdelikte zustandig — wobei auch Mitarbeitende von Betrieben, die groi3-
tenteils in 6ffentlicher Hand sind, wie Amtstragende behandelt werden. Das Dezernat betreibt eine
Zentrale Beratungsstelle fur Korruptionsbek&dmpfung, die vor allem Behoérdenbediensteten als An-
laufstelle zur Verfligung steht. Neben einer Hotline fiir Mitarbeitende der Verwaltung bietet die Zen-
tralstelle fir Korruptionsbekampfung ein kostenloses Blrgertelefon an: Hier kdnnen Blrgerinnen
und Burger Fragen zur Pravention und zur Repression von Korruption stellen oder auch Hinweise
auf konkrete Falle geben.

Erste Anlaufstelle fiir Strafanzeigen und Hinweise auf kriminelle Handlungen ist in der Regel die 6rt-
liche Polizeiwache. Mithilfe einer Online-Datenbank auf der Webprasenz der Hamburger Polizei
lasst sich schnell die zusténdige Dienststelle ermitteln. Strafanzeigen kdnnen aber auch direkt bei
der Hamburger Staatsanwaltschaft eingereicht werden, wo sich eine Schwerpunktabteilung mit Kor-
ruptionsverfahren und damit im Zusammenhang stehenden Straftaten beschéftigt.
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http://fhh.hamburg.de/stadt/Aktuell/hamburgservice/zustaendigkeitsfinder/start.html
http://www.hamburg.de/behoerdenfinder/hamburg/11266436/
http://www.hamburg.de/die/98086/interne-ermittlungen.html
mailto:Zentrale-Beratungsstelle@hamburg.de
http://www.vertrauensstelle-hamburg.de/
mailto:RA-Hamburg@t-online.de

HESSEN

Auf die Einrichtung von zentralen Anlaufstellen hat man im Bundesland Hessen weitgehend verzich-
tet. So etwas wie eine Schwerpunktstaatsanwaltschaft flr Korruptionsdelikte gibt es nicht. Bei der
Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main existiert die Abteilung Organisierte Kriminalitéat/Korruption, die
aber lediglich fiir den Bereich des Landgerichts Frankfurt zusténdig ist. In der Regel erfolgt die Kor-
Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main ruptionsbekampfung in den Wirtschaftsdezernaten der 6rtlich zu-
Konrad-Adenauer-Strae 20 standigen Staatsanwaltschaft. Welche das jeweils ist, kann man
e anhand einer bundesweiten Datenbank des nordrhein-westfali-
Fon: 069- 13 67- 01 . - . .
schen Justizministeriums ermitteln.

Fax: 069- 13 67- 21 00
Internet

Hessisches Landeskriminalamt
Holderlinstral3e 5, 65187 Wiesbaden
Fon: 0611- 83- 0

Internet - Kontaktformular

Stadt Frankfurt
Antikorruptionsreferat
Braubachstrale 30-34
60311 Frankfurt am Main
Fon: 069- 212- 33 890
Fax: 069- 212- 30 746
Internet - E-Mail

Im Landeskriminalamt ist ein spezielles Sachgebiet Korruption eingerichtet. Dort werden besonders
schwierige, umfangreiche und bedeutende Korruptionsdelikte bearbeitet. Ansonsten obliegt die Ver-
folgung von Korruptionssachverhalten den zentralen Kriminalinspektionen der hessischen Polizei-
prasiden. Die Kontaktdaten findet man auf der Website der hessischen Polizei. Von dort aus gelangt
man auch zur Onlinewache, wo man eine Strafanzeige erstatten kann. Zur anonymen Kontaktauf-
nahme ist dieses Mittel nicht geeignet, denn beim Versenden wird die IP-Adresse des eigenen
Computers mitverschickt.

In Frankfurt am Main gibt es eine zentrale Anlaufstelle fir alle, die einen Hinweis auf Korruption in
der Frankfurter Stadtverwaltung geben méchten: Das Antikorruptionsreferat nimmt Meldungen von
Birgerinnen und Burgern per Telefon, Fax oder E-Mail entgegen. Seinen Namen muss man nicht
nennen, doch eine wirklich anonyme, nicht zuriickverfolgbare Meldung kann man so nicht machen.
Sollte man dies beabsichtigen, bleibt die Mdéglichkeit, eine Meldung beim niedersachsischen Lan-
deskriminalamt zu machen. Dort ist eine internetgestitzte Kommunikationsplattform im Einsatz, die
es Hinweisgebenden erlaubt, ihren Sachverhalt ausfuhrlich zu schildern und danach tber einen vir-
tuellen Postkasten mit den Ermittelnden in Kontakt zu bleiben. Strafrechtlich relevante Informatio-
nen sind von den Beamtinnen und Beamten an die zustandige hessische Behotrde weiterzuleiten.
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http://www.polizei.hessen.de/internetzentral/nav/ecf/ecf70ee1-825a-f6f8-6373-a91bbcb63046.htm
http://www2.justizadressen.nrw.de/og.php?MD=nrw
mailto:anti.korruption@stadt-frankfurt.de
http://www.frankfurt.de/sixcms/detail.php?id=2717&_ffmpar%5B_id_inhalt%5D=102283
http://www.polizei.hessen.de/internetzentral/nav/a00/a0057aec-612a-af03-e07e-611142c388eb.htm
http://www.polizei.hessen.de/internetzentral/nav/15e/15e70ee1-825a-f6f8-6373-a91bbcb63046.htm
http://www.sta-frankfurt.justiz.hessen.de/internet/sta-frankfurt.nsf/Frame/N24XTGW2889RLIGDE

MECKLENBURG-VORPOMMERN

Das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern verzichtet bislang auf Einrichtungen zur zentralen Bear-
beitung von Korruptionsdelikten. Die Verfolgung solcher Sachverhalte erfolgt im Rahmen der Zu-
standigkeit fur Wirtschaftskriminalitat durch das Landeskriminal- | angeskriminalamt Mecklenburg-Vorpomm.
amt und die ortlich zustandigen Kriminalpolizeiinspektionen. Auf Retgendorfer Str. 9, 19067 Rampe

der Website der Polizei kann man sich darlber informieren, wo Fon: 03866-64-0

sich die nachstgelegene Dienststelle der Kriminalpolizei befin- E‘:";;f’ii;i:gooll

det. Sollte man den Korruptionsdelikt offen anzeigen wollen,
kann man dies auch auf der Internetwache der Landespolizei

machen. Anonyme Hinweise sind dort leider nicht moglich.

Staatsanwaltschaft Neubrandenburg
Neustrelitzer Str. 120, 17033 Neubrandenb.
Fon: 0395- 380- 40 00

Fax: 0395- 380- 40 11

E-Mail

Staatsanwaltschaft Rostock
Doberaner Str. 116, 18057 Rostock
Fon: 0381- 45 64- 0

Fax: 0381- 45 64- 440

E-Mail

Staatsanwaltschaft Schwerin
Bleicherufer 15, 19053 Schwerin
Fon: 0385- 53 02- 0

Fax: 0385- 53 02- 444

E-Mail

Staatsanwaltschaft Stralsund
Frankendamm 17, 18439 Stralsund
Fon: 03831- 205- 0

Fax: 03831- 205- 680

E-Mail

Auch bei den Justizbehtrden setzt Mecklenburg-Vorpommern auf Dezentralitat. Es gibt keine
Schwerpunktstaatsanwaltschaft fir Korruptionsdelikte. Seit 1996 sind bei den 6rtlich zustandigen
Staatsanwaltschaften Sonderdezernate fur Korruptionsdelikte eingerichtet. Wenn die Féalle mit
Wirtschaftsstrafsachen zusammenfallen, werden sie von den jeweiligen Wirtschaftsabteilungen
der Staatsanwaltschaften bearbeitet. Welche Einrichtung fiir einen Standort zustandig ist, lasst
sich anhand einer bundesweiten Datenbank des nordrhein-westféalischen Justizministeriums ermit-
teln.

Leider gibt es in Mecklenburg-Vorpommern keine Méglichkeit, mit den Strafverfolgungsbehdrden in
einen anonymisierten Dialog zu treten. Allerdings greift das Landeskriminalamt des Nachbarlandes
Niedersachsen auf eine Technologie zuriick, die dieses ermdglicht: Hat man einen Korruptionsver-
dacht, kann man diesen mittels einer webbasierten Kommunikationsplattform anonym schildern und
sich im Anschluss einen virtuellen Postkasten einrichten, Uber den man mit den Beamtinnen und
Beamten in Kontakt bleiben kann. Die Sachbearbeitenden sind angewiesen, Falle mit strafrechtli-
cher Relevanz an die zustandigen Behdrden in Mecklenburg-Vorpommern weiterzuleiten.
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http://www2.justizadressen.nrw.de/og.php?MD=nrw
http://www.polizei.mvnet.de/
mailto:verwaltung@sta-stralsund.mv-justiz.de
mailto:verwaltung@sta-schwerin.mv-justiz.de
mailto:verwaltung@sta-rostock.mv-justiz.de
mailto:verwaltung@sta-neubrandenburg.mv-justiz.de
http://www.polizei.mvnet.de/cms2/Polizei_prod/Polizei/de/ipvo/Die_Kriminalpolizei/index.jsp
mailto:sb1@lka-mv.de
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NIEDERSACHSEN

Im Bundesland Niedersachsen gibt es zahlreiche Méglichkeiten, einen Korruptionsverdacht zu mel-
den. Fur Falle, die sich innerhalb der Landesverwaltung zugetragen haben, hat das Ministerium fur
Inneres und Sport eine zentrale Anlaufstelle eingerichtet. Sowohl Birgerinnen und Birger als auch

Nieders. Ministerium fir Inneres und Sport
Ansprechstelle Korruptionsbekampfung des
IMA-Korruptionsbekampfung

Postfach 221, 30002 Hannover

Fon: 0511- 120- 63 58

Fax: 0511- 120- 99 63 58

Kontaktformular - Internet

Landeskriminalamt Niedersachsen
Zentralstelle Korruption (Dezernat 37)
Fon: 0511- 26 262- 0

Fax: 0511- 26 262- 37 50

E-Mail - Internet

BKMS® des Landeskriminalamtes
Niedersachsen in Zusammenarbeit mit der
Business Keeper AG Potsdam

Anonymes Meldeverfahren

Verwaltungsbeschéftigte kénnen Fragen zum Thema stellen
oder einen Hinweis auf Korruption im ¢ffentlichen Dienst geben.
Der Telefonanschluss ist mit einem Anrufbeantworter versehen,
so dass man auch aufRerhalb der Geschaftszeiten dort anrufen
kann, um eine Meldung zu machen. Neben allgemeinen Informa-
tionen zum Thema Korruption findet man auf der Internetprasenz
eine Liste mit Ansprechpartnern in den jeweiligen Ressorts
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http://www.mi.niedersachsen.de/master/C3399254_N13822_L20_D0_I522.html
https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=lka149ni&language=ger
http://www.polizei.niedersachsen.de/dst/lka/ermittlungen/korruption/zwischenseite.htm
mailto:d37@lka.polizei.niedersachsen.de
http://www.korruptionsbekaempfung.niedersachsen.de/
http://www.mi.niedersachsen.de/master/C1796521_N13822_L20_D0_I522.html#

Beim niedersachsischen Landeskriminalamt ist eine Zentralstelle Korruption angesiedelt, die den
Birgerinnen und Burgern, der Verwaltung und der Wirtschaft beratend zur Seite steht. Auch hier
konnen Verdachtsmomente gemeldet werden. Das Landeskriminalamt betreibt in Zusammenarbeit
mit der Business Keeper AG eine Art elektronischen Ombudsmann, der es Hinweisgebenden er-
laubt, in einen anonymisierten Dialog mit den Ermittelnden zu treten. Man kann seinen Verdacht au-
Rern und mit Beweismaterial untermauern; anschlieRend hat man die Moglichkeit, Gber einen inter-
netgestitzten Postkasten mit den Beamtinnen und Beamten in  siaatsanwaltschaft Hannover

Kontakt zu bleiben und ohne Preisgabe seiner Identitat an der (Bezirke Biickeburg, Hildesheim, Hannover)

Aufklarung des Falles mitzuwirken. VElERrEEg ) SIS S IETEED
Fon: 0511- 347- 0

Fax: 0511- 347- 25 91
E-Mail

Staatsanwaltschaft Verden (Aller)
(Bezirke Lineburg, Stade, Verden)
Johanniswall 8, 27283 Verden (Aller)
Fon: 04231- 18- 1

Fax: 04231- 18- 490

E-Mail

Staatsanwaltschaft Braunschweig
(Bezirke Braunschweig, Gottingen)
Turnierstrale 1, 38100 Braunschweig
Fon: 0531- 488- 0

Fax: 0531- 488- 11 11

E-Mail

Staatsanwaltschaft Osnabriick

(Bezirke Aurich, Oldenburg, Osnabriick)
Kollegienwall 11, 49074 Osnabriick
Fon: 0541- 315- 0

Fax: 0541- 315- 68 00

E-Mail

Die Ausstattung der niedersachsischen Staatsanwaltschaften variiert sehr stark. Die Mehrzahl der
Behdrden hat lediglich einige Dezernate zur Korruptionsbekampfung abgestellt. Inzwischen gibt es
aber ein relativ dichtes Netz von Schwerpunktstaatsanwaltschaften: Seit der Einrichtung einer Zen-
tralstelle zur Verfolgung von Korruptionsdelikten bei der Staatsanwaltschaft Hannover vor einigen
Jahren hat man weitere Schwerpunktstaatsanwaltschaften in Verden und in Braunschweig geschaf-
fen. Auch in Osnabriick wird die Einrichtung einer solchen Spezialabteilung angestrebt. Die Schwer-
punktstaatsanwaltschaften sind jeweils nur fiir einige Landgerichtsbezirke zustandig. In welchen
dieser Bereiche man fallt, kann man anhand einer bundesweiten Datenbank des nordrhein-westfali-
schen Justizministeriums nachschlagen.
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http://www2.justizadressen.nrw.de/og.php?MD=nrw
mailto:poststelle@sta-os.niedersachsen.de
mailto:stbs-poststelle@justiz.niedersachsen.de
mailto:stver-poststelle@justiz.niedersachsen.de
mailto:STH-Poststelle@justiz.niedersachsen.de

NORDRHEIN-WESTFALEN

Im nordrhein-westfalischen Landeskriminalamt ist ein ganzes Fachdezernat (Dezernat 15) mit der
Bearbeitung von Korruptions- und Umweltdelikten beschéftigt. Dieses wird vor allem bei Uberregio-
nalen Fallen struktureller Korruption tatig. Hier werden auch Hinweise auf Korruptionsdelikte entge-
gengenommen: Uber eine eigens eingerichtete kostenlose Telefonhotline wird den Biirgerinnen und
Birgern ein zentrales polizeiliches Kontaktangebot zur Verfligung gestellt.

Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen
Volklinger Str. 49, 40221 Dusseldorf

Fon: 0211- 939- 0

Fax: 0211- 939- 41 19

Korruptionshotline: 0800- 56 77 878 (Hotline)
E-Mail - Internet

Innenministerium des Landes NRW
Stabsstelle Innenrevision
Innenministerium NRW, 40190 Dusseldorf
Fon: 0211- 871- 22 19

Fax: 0211- 871- 30 82

Hotline: 0211- 871- 30 82

E-Mail - Internet - Kontaktformular

In Nordrhein-Westfalen gibt es vier Schwerpunktstaatsanwaltschaften fir die Korruptionsbekamp-
fung (bei den Staatsanwaltschaften Bochum, Bielefeld, Kéln und Wuppertal). Diese decken in ihrer
Zustandigkeit das gesamte Bundesland ab. Welche der vier Schwerpunktabteilungen fir einen
Standort zustandig ist, lasst sich auf der Website des Justizministeriums recherchieren.

Staatsanwaltschaft Wuppertal (General-
staatsanwaltschaftsbezirk Disseldorf)
Hofaue 23, 42103 Wuppertal

Fon: 0202- 5748- 0

Fax: 0202- 5748- 502

E-Mail - Internet

Staatsanwaltschaft Kéln (Generalstaatsan-
waltschaftsbezirk Kéin)

Am Justizzentrum 13, 50939 KéIn

Fon: 0221- 477- 0

Fax: 0221- 477- 40 50

E-Mail - Internet

Staatsanwaltschaft Bielefeld (Generalstaats-
anwaltschaftsbezirk Hamm)

RohrteichstraRe 16, 33602 Bielefeld

Fon: 0521- 549- 0

Fax: 0521- 549- 20 32

E-Mail - Internet

Staatsanwaltschaft Bochum (Generalstaats-

anwaltschaftsbezirk Hamm)

Postfach 102449, 44724 Bochum

Fon: 0234- 967- 0

Fax: 0234- 967- 25 87 -21-
E-Mail - Internet


http://www.sta-bochum.nrw.de/
mailto:poststelle@sta-bochum.nrw.de
http://www.sta-bielefeld.nrw.de/
mailto:poststelle@sta-bielefeld.nrw.de
http://www.sta-koeln.nrw.de/
mailto:poststelle@sta-koeln.nrw.de
http://www.sta-wuppertal.nrw.de/
mailto:poststelle@sta-wuppertal.nrw.de
http://www.justiz.nrw.de/AL/uebersichtskarten/staatsanwaltschaften/index.php
http://www.im.nrw.de/inn/89.htm
http://www.im.nrw.de/inn/87.htm
mailto:innenrevision@im.nrw.de
http://www.lka.nrw.de/
mailto:info@lka.nrw.de

Das Innenministerium betreibt eine so genannte Stabstelle Innenrevision. Dort werden auch Hinwei-
se auf Korruptionsdelikte entgegengenommen, insbesondere fir den Geschaftsbereich des Ministe-
riums. Auf der Website der Stabsstelle Innenrevision findet sich auch eine Liste mit Anlaufstellen in
allen anderen Ressorts. Auch fur die nordrhein-westfalischen Bezirksregierungen werden Ansprech-
partnerinnen und Ansprechpartner benannt.

Mdochte man als Hinweisgebender anonym bleiben, empfiehlt es sich, auf eine webbasierte Kommu-
nikationsplattform des niedersachsischen Landeskriminalamtes zuriickzugreifen: Dieses so genann-
te Business Keeper Monitoring System hat den Vorteil, dass es den anonymisierten Dialog zwi-
schen den Beamtinnen und Beamten des Landeskriminalamtes und dem Hinweisgebenden ermdég-
licht. So kénnen Informantinnen und Informanten in die weiteren Ermittlungen einbezogen werden.
Strafrechtlich relevante Informationen, die beim Landeskriminalamt Niedersachsen eingehen, wer-
den an die nordrhein-westfalischen Strafverfolgungsbehdrden weitergeleitet.
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http://www.im.nrw.de/inn/95.htm

RHEINLAND-PFALZ

Bei den rheinland-pfélzischen Justiz- und Polizeibehérden werden Korruptionssachverhalte vor al-
lem in Abteilungen bearbeitet, die auf Wirtschaftskriminalitat spezialisiert sind. Schwerpunktstaats-
anwaltschaften fir Korruptionsdelikte gibt es nicht; diese werden bei den Zentralstellen fiir Wirt-
schaftsstrafsachen in Koblenz (zusténdig fiir den Bezirk des Oberlandesgerichts Koblenz) und Kai-

Staatsanwaltschaft Koblenz serslautern (zustandig fur den Bezirk des Oberlandesgerichts
KarmeliterstraRe 14, 56068 Koblenz Zweibrucken) oder von der ortlich zustéandigen Staatsanwalt-
penieeigcs schaft bearbeitet. Welche das ist und wie man mit ihr in Kontakt

Fax: 0261- 102- 20 02

. treten kann, lasst sich anhand einer Datenbank des nord-
E-Mail - Internet

rhein-westfalischen Justizministeriums ermitteln.
Staatsanwaltschaft Kaiserslautern

Zentralstelle fur Wirtschaftsstrafsachen
Postfach 3560, 67623 Kaiserslautern
Fon: 0631- 37 21- 0

Fax: 0631- 37 21- 285

E-Mail - Internet

Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz
Abteilung 4, Dez. 41, Wikri u. KOR
Valenciaplatz 1-7, 55118 Mainz
Kostenfreies Hinweistelefon:

0800 — 88 99 007

E-Mail - Internet

Vertrauensanwalt fiir die Landesverwaltung
RA Justizrat Prof. Dr. Franz Salditt
Eduard-Verhulsdonk-Strae 8

56564 Neuwied

Fon: 02631- 29 090

Fax: 02631- 35 33 10

Das Landeskriminalamt verfugt im Fachdezernat 41 (Wirtschaftskriminalitat) Gber ein Sachgebiet
Korruption. Diesem obliegt die Funktion einer Zentralstelle, was jedoch nicht heil3t, dass alle Korrup-
tionsdelikte in Rheinland-Pfalz durch dieses Sachgebiet bearbeitet werden. Dieses wird vor allem in
Fallen struktureller Gberregionaler Korruption tétig; ein grof3er Teil der Korruptionsdelikte wird in der
Flache, bei den ortlich zustandigen Polizeibehérden bearbeitet. Dort beschaftigen sich jeweils zwei
Fachkommissariate — das fur Wirtschaftskriminalitat und das fur Vermogensdelikte — mit strukturel-
ler und situativer Korruption. Auf der Website der Landespolizei kann man recherchieren, welche
Dienststelle fur den jeweiligen Standort zustandig ist.

Seit 2003 gibt es in Rheinland-Pfalz die Institution einer Vertrauensanwaltin resp. eines Vertrauens-
anwalts. Herr Salditt, der diese Funktion zur Zeit ausibt, nimmt Hinweise auf Korruptionsfalle inner-
halb der Landesverwaltung entgegen. Offentlich Bedienstete und Geschaftspartner der 6ffentlichen
Hand konnen sich kostenlos an Herrn Salditt wenden. Dieser kann ihnen Vertraulichkeit zusagen,
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http://www.polizei.rlp.de/internet/nav/98e/98e701b6-f055-6001-be59-2680a525fe06&uTem=0b120968-003e-5201-cb82-2e15af5711f8.htm
http://www2.justizadressen.nrw.de/og.php?MD=nrw
http://www.polizei.rlp.de/internet/nav/d9e/d9e7bf5e-99fe-0014-4b94-615af5711f80.htm
mailto:lka.sg-korruption@polizei.rlp.de
http://cms.justiz.rlp.de/icc/justiz/nav/919/919c4257-87e4-11d4-a735-0050045687ab,,,,.htm
mailto:stakl@genstazw.jm.rlp.de
http://www.justiz.rlp.de/justiz/nav/919/919c424f-87e4-11d4-a735-0050045687ab,00000000-0000-0000-0000-000000000000,,,fff70331-6c7f-90f5-bdf3-a1bb63b81ce4.htm
mailto:stako@genstako.jm.rlp.de

weil er als Anwalt von Berufs wegen zur Verschwiegenheit verpflichtet ist. Auch Mitarbeitende, die
selbst in Korruption verstrickt sind und aussteigen wollen, kénnen sich an ihn wenden. Naheres zum
Vertrauensanwalt findet man in einem Rundschreiben des Finanzministeriums.

Das niedersachsische Landeskriminalamt betreibt eine internetbasierte Kommunikationsplattform,
die es Hinweisgebenden ermdglicht, unter Wahrung ihrer Anonymitat eine Meldung zu machen und
trotzdem im Kontakt mit den Ermittelnden zu bleiben, um auf Nachfragen reagieren und den Fort-
gang der Ermittlungen verfolgen zu kdonnen. Strafrechtlich relevante Hinweise werden an die zu-
standigen Behdrden in Rheinland-Pfalz weitergegeben.
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http://www.fm.rlp.de/Verwaltung/Kampf_gegen_Korruption/doc/pdf/Vertrauensanwalt_Rds.pdf

SAARLAND

Das Saarland ist das kleinste Flachenland der Bundesrepublik. Das spiegelt sich im stark zentrali-
sierten Ansatz der Korruptionsbekdmpfung wider: Im Saarland gibt es nur eine einzige Staatsan-
waltschaft, in Saarbriicken. Dort ist die Bearbeitung von Korruptionsdelikten in einem Sonderdezer-
nat fur Korruption, Organisierte Kriminalitdt und Gewinnsab- Landeskriminalamt Saarland
schopfung konzentriert. Im Landeskriminalamt erfolgt die Verfol- Pezemat LKA 01 Korruption
. . . . HellwigstraRe 14, 66121 Saarbriicken

gung von Korruptionssachverhalten in einem eigenen Sachge-

) _ ) _ Fon: 0681- 962- 30 04
biet (Dezernat 01), welches unmittelbar der Behordenleitung zu- ... gss1- 962- 30 08
geordnet ist. Die Adressen und Kontaktdaten der ortlich zust&n- E-Mmail - internet
digen Dienststellen der Kriminalpolizei erfahrt man auf der Web- o ot Saarbricken

site der saarlandischen Polizei. ZahringerstraRe 12, 66119 Saarbriicken
Fon: 0681- 501- 05
Fax : 0681- 501- 50 34
Internet

Kropp - Haag - Hibinger Rechtsanwaélte
Buro Saarbriicken

Dr. Matthias Zieres

Beethovenstr. 1, 66111 Saarbrucken
Fon: 0681- 93 630- 0

Fax: 0681- 93 630- 13

E-Mail

Dem Beispiel des Nachbarlandes Rheinland-Pfalz folgend, hat das Saarland Anfang 2005 einen
Vertrauensanwalt bestellt, der als Ansprechpartner fir Birgerinnen und Birger, die einen Korrupti-
onsverdacht innerhalb der Landesverwaltung melden mdchten, zur Verfiigung steht. Dieses Instru-
ment erlaubt es dem Hinweisgebenden, sich mit der Bitte um Vertraulichkeit an eine externe Instanz
zu wenden, die als Bindeglied zur Verwaltung und zu den Strafverfolgungsbehorden fungieren soll.
Herr Zieres ist von Berufs wegen zur Verschwiegenheit verpflichtet, er kann sich auf seine anwaltli-
che Schweigepflicht berufen. Blrgerinnen und Birger, die unter Wahrung ihrer Anonymitat einen
Korruptionsdelikt aul3erhalb der Landesverwaltung melden méchten, kbnnen von einer Einrichtung
des niedersachsischen Landeskriminalamtes Gebrauch machen: Dort ist ein webbasiertes Melde-
system im Einsatz, welches einen anonymisierten Dialog zwischen den Beamtinnen und Beamten
auf der einen Seite und dem Hinweisgebenden auf der anderen Seite ermoglicht. Wenn es sich um
eine strafrechtlich relevante Information handelt, wird sie von den Sachbearbeitern an die zustandi-
gen Behorden im Saarland weitergeleitet.
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http://www.saarland.de/7532.htm
http://www.saarland.de/7532.htm
http://www.saarland.de/7532.htm
mailto:zieres@advocaten.de
http://www.sta-sb.saarland.de/
http://www.saarland.de/SID-3E724395-9A07B5BA/3502.htm
mailto:LKA-Saarland@polizei.slpol.de

SACHSEN

In Sachsen setzt man auf die Bindelung von Kompetenzen: Seit wenigen Jahren gibt es die so ge-
nannte Integrierte Ermittlungseinheit Sachsen (INES), die landesweit fur die Verfolgung struktureller
Korruption und besonders schwerer Félle von situativer Korruption zustandig ist. Der Ermittlungsein-

- heit gehdren Staatsanwaltinnen und Staatsanwalte und Polizei-
Integrierte Ermittlungseinheit Sachsen (INES) bedienstete, aber auch Sachverstandige fur Vergaberecht, Buch-
st L8206 e 2 D st prifende und andere Experten an. Die Ermittlungseinheit ist bei

Fon: 0351- 446- 0

der Staatsanwaltschaft Dresden angesiedelt.
Fax: 0351- 446- 29 70

Séachsisches Staatsministerium der Finanzen
Innenrevision

Carolaplatz 1, 01097 Dresden

Fon: 0351- 80 22 815 (Sondertelefon zur
Korruptionspravention- und bekampfung)
E-Mail - Internet

Séchsisches Staatsministerium des Innern
Wilhelm-Buck-StraRe 2, 01097 Dresden
Fon: 0351- 80 32 925 (Anti-Korruptions-Tel.)
Internet

Leichtere Falle situativer Korruption verbleiben bei den 6rtlich zustandigen Justiz- und Polizeibehor-
den: Uber eine Datenbank des nordrhein-westfalischen Justizministeriums lasst sich die Kontakt-
adresse der Staatsanwaltschaft herausfinden. Welche Dienststelle der Kriminalpolizei 6rtlich zustan-
dig ist, erfahrt man auf der Website der sachsischen Polizei.

Fur den Fall, dass man sich nicht offen an die Strafverfolgungsbehérden wenden will, weil man
dienstliche oder private Repressalien befiirchtet, kann man von einer Einrichtung des niedersachsi-
schen Landeskriminalamtes Gebrauch machen: Das so genannte Business Keeper Monitoring Sys-
tem ist eine internetgestiutzte Kommunikationsplattform, die es dem Hinweisgeber erlaubt, den Fall
ausfiihrlich darzulegen und Riuckmeldungen von Seiten der Beamtinnen und Beamten mdglich
macht, ohne dass man seine Identitat offenbaren muss. Strafrechtlich relevante Meldungen werden
von den Sachbearbeitenden an die zustandigen Behdrden in Sachsen weitergeleitet.

Fur den Geschéftsbereich des sdchsischen Finanzministeriums ist ein Sondertelefon eingerichtet
worden. Neben allgemeiner Kritik kann man dort — auch anonym — Hinweise auf Korruptionssach-
verhalte und andere Verfehlungen melden; allerdings nur, wenn sie den Geschaftsbereich des Mi-
nisteriums betreffen. Sachdienliche Hinweise werden von der Einheit Ermittlung in Sonderfallen
(ES) verfolgt, welche im Finanzressort die zentrale Anlaufstelle in Sachen Korruptionsbekdmpfung
ist. Ahnliches gilt fur das Innenministerium: Auch hier gibt es ein Anti-Korruptions-Telefon, das Hin-
weise zu Korruptionsdelikten im Geschéftsbereich des Ministeriums entgegennimmt. Au3erhalb der
Geschéftszeiten kann man bei beiden Hotlines auf einen Anrufbeantworter sprechen.
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http://www.polizei.sachsen.de/zentral/index.htm
http://www2.justizadressen.nrw.de/og.php?MD=nrw
http://www2.justizadressen.nrw.de/og.php?MD=nrw
http://www.smi.sachsen.de/481.htm
http://www.smf.sachsen.de/
mailto:ir@smf.sachsen.de

SACHSEN-ANHALT

Sachsen-Anhalt hat sich bei der Korruptionsbekdmpfung fir einen dezentralen Ansatz entschieden:
Landesweit zustandige Zentralstellen gibt es weder bei den Staatsanwaltschaften noch bei der Poli-
zei. Korruptionsdelikte werden in der Regel von den 6rtlich zustandigen Staatsanwaltschaften bear-
beitet, zum Teil auch bei den Schwerpunktstaatsanwaltschaften fur Wirtschaftskriminalitat in Halle
und Magdeburg. Welche Staatsanwaltschaft zustandig ist, kann | - sachsen-Anhalt

man anhand einer bundesweiten Datenbank des nord- pezemat fiir Wirtschaftskriminalitit
rhein-westfalischen Justizministerium ermitteln. Libecker StraRe 53-63, 39124 Magdeburg

Fon: 0391- 250- 0

Fax: 0391- 250- 26 50
E-Mail

Staatsanwaltschaft Halle

Postfach 10 02 56, 06112 Halle (Saale)
Fon: 0345- 220- 0

Fax: 0345- 220- 37 86

E-Mail

Staatsanwaltschaft Magdeburg
39135 Magdeburg

Fon: 0391- 60 60

Fax: 0391- 60 64 731

E-Mail

Ministerium des Innern

Referat 34 (Korruptionspravention)
Halberstadter Str. 2/ Am Platz des 17. Juni
39112 Magdeburg

Fon: 0391- 567- 53 63 / oder 51 30

E-Mail - Internet

In einzelnen Fallen werden die Ermittlungen im Dezernat fur Wirtschaftskriminalitat des Landeskri-
minalamtes durchgefihrt. In der Regel erfolgt die Bearbeitung von Korruptionsdelikten durch die Po-
lizei bei den drtlich zusténdigen Direktionen. Auf der Website des elektronischen Polizeireviers kann
man die Kontaktdaten fur die jeweils zustéandige Dienststelle ermitteln. Auf der Seite des elektroni-
schen Polizeireviers ist es auch mdglich, online eine Anzeige zu erstatten oder einen Hinweis zu ge-
ben. Dies empfiehlt sich nur, wenn man seine Erkenntnisse offen an die Strafverfolgungsbehérden
weitergeben méchte. Da man nach personlichen Daten gefragt wird und die IP-Adresse seines
Computers mitsendet, bleibt man nicht anonym.

Wenn man seine Identitat nicht preisgeben will, sollte man seinen Hinweis an ein internetgestitztes
Meldesystem geben, wie es im Nachbarland Niedersachsen angewendet wird. Dieses erlaubt es
der Informantin oder dem Informanten, durch einen anonymen Postkasten den Fortgang der Ermitt-
lungen zu verfolgen. Zudem haben die Beamtinnen und Beamten eine Mdglichkeit, mit dem Hin-
weisgebenden in einen anonymisierten Dialog zu treten, um eventuelle Riuckfragen zu stellen. Die
Behorden sind angewiesen, strafrechtlich relevante Hinweise an die zustandigen Stellen weiterzu-
leiten.
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http://www.polizei.sachsen-anhalt.de/
http://www2.justizadressen.nrw.de/og.php?MD=nrw
http://www.sachsen-anhalt.de/LPSA/index.php?id=16135
mailto:Antikorruption@mi.sachsen-anhalt.de
mailto:poststelle@sta-md.justiz.sachsen-anhalt.de
mailto:poststelle@sta-hal.justiz.sachsen-anhalt.de
mailto:lka@polizei.sachsen-anhalt.de

Fur Korruptionsdelikte in der Landesverwaltung gibt es eine Anlaufstelle im Innenministerium: Das
Referat 34 widmet sich in erster Linie dem Thema EU-Recht im kommunalen Bereich; gleichzeitig
fungiert es als Zentralstelle zur Bekampfung der Korruption. Sowohl Beschéftigte der Landesverwal-
tung als auch Burgerinnen und Burger kdnnen sich bei Verdachtsféllen an das Referat wenden.
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SCHLESWIG-HOLSTEIN

Im Allgemeinen ist man in Schleswig-Holstein um eine enge Zusammenarbeit der Justiz mit der Po-
lizei bemlht. Zu diesem Zweck ist eine so genannte Standige Ermittlungsgruppe Korruption einge-
richtet worden. Diese ressortubergreifende Einrichtung hat ihren Sitz beim Landeskriminalamt und
wird mit allen Verfahren betraut, die strukturelle Korruption oder besonders bedeutsame Féalle von

. . , Korruption zum Gegenstand haben. Sie setzt sich aus Beamtin-
Landeskriminalamt Schleswig-Holstein

Mihlenweg 166, 24116 Kiel nen und Beamten des Landeskriminalamtes (Sachgebiet 221)
Fon: 0431- 160- 42 50 und Beschéftigten der Kieler Staatsanwaltschaft zusammen. Die
Beahaceaa ko . Einheit greift auf die Expertise diverser Stellen und Behérden zu-
e riick: So werden regelmaRig Fachleute aus dem Bereich des Fi-
Staatsanwaltschaft beim Landgericht Kiel nanz- und des Wirtschaftsministeriums hinzugezogen; anlassbe-
(SV::;::s;z:rg'?siitzzijr:g'on) zogen werden Rechnungspriifende und andere Fachkrafte in die
Fon: 0431- 604- 0 Ermittlungen eingebunden.

Fax: 0431- 604- 34 69
E-Mail

Staatsanwaltschaft beim Landgericht Lubeck
(Wirtschaftskriminalitat)

Travemunder Allee 9, 23568 Liibeck

Fon: 0451 371-0

Fax: 0451 371-1399

E-Mail

Anti-Korruptionsbeauftragter des Landes
Schleswig-Holstein

Postfach 2102, 23685 Pansdorf

Fon: 04524 — 7009373

Mobil: 0172 — 9495938

E-mail - Internet

Der Anti-Korruptionsbeauftragte des Landes Schleswig-Holstein kann bei Verdacht auf korruptive
Handlungen in der 6ffentlichen Verwaltung kontaktiert werden. Er ist nicht Teil der Landesverwal-
tung, sondern agiert als durch die Landesregierung legitimierter, unabhangiger Kommunikations-
mittler zwischen Hinweisgebern, Verwaltung und Strafverfolgungsbehdrden.

In Schleswig-Holstein gibt es zwei Schwerpunktstaatsanwaltschaften fiir Wirtschaftsstrafsachen, in
Kiel und in Lubeck. Korruptionsfélle werden ausschliel3lich der Staatsanwaltschaft Kiel zugewiesen,
die Schwerpunktabteilung in Libeck setzt sich mit Wirtschaftskriminalitéat im weitesten Sinn ausein-
ander. Beide decken in ihrer Zustandigkeit das ganze Bundesland ab.

Sollte man Hinweise zu einem Fall von situativer Korruption haben, dann wendet man sich am Bes-
ten an die ortliche Dienststelle der Kriminalpolizei. Wie in einigen anderen Bundeslandern ist in
Schleswig-Holstein eine Onlinewache der Polizei eingerichtet worden. Dort sind alle Dienstellen der
Polizei aufgelistet. Alternativ kann man dort eine Online-Strafanzeige stellen. Fur einen anonymen
Hinweis ist die Onlinewache nicht geeignet — zum einen wird man nach persénlichen Daten gefragt;
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zum anderen wird die IP-Adresse des Computers mitversendet, was einen identifizierbar macht.
Sollte man eine anonyme Meldung erwéagen, bietet sich der Rickgriff auf eine Einrichtung des nie-
dersachsischen Landeskriminalamtes an: Dort ist ein webbasiertes Hinweisgebersystem im Einsatz,
welches es der Informantin oder dem Informanten erlaubt, nach der Schilderung des Sachverhaltes
in einen anonymisierten Dialog mit den Beamtinnen und Beamten zu treten, um Ruckfragen zu be-
antworten und sich Uber den Stand der Bearbeitung zu informieren. Auch wenn das niedersachsi-
sche Kriminalamt nicht unmittelbar zustandig ist, sind die Bearbeitenden dazu verpflichtet, straf-
rechtlich relevante Informationen an die Behdrden in Schleswig-Holstein weiterzuleiten.
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THURINGEN

In Thiringen sind die Kompetenzen fir die Korruptionsbekampfung sowohl bei der Justiz als auch
bei der Polizei in Spezialabteilungen geblindelt worden: Seit 1998 gibt es bei der Staatsanwaltschaft
Erfurt eine Schwerpunktabteilung fur Korruptionsdelikte, deren Zustandigkeit sich Uber das ganze
Land erstreckt; auch das Landeskriminalamt hat eine zentrale Stelle fir die Bearbeitung von Korrup-
tionsdelikten geschaffen — im Dezernat Wirtschaftskriminalitat ist die so genannte Ermittlungsgruppe
Korruption eingerichtet worden. Landeskriminalamt Thiringen

Am Schwemmbach 69, 99099 Erfurt
Postanschr.: Postfach 45 01 26, 99015 Erfurt
Fon: 0361- 341- 09

Fax: 0361- 341- 14 50

E-Mail - Internet

Staatsanwaltschaft Erfurt

RudolfstraBe 46, 99092 Erfurt

Postanschr.: Postfach 102154, 99021 Erfurt
Fon: 0361- 37 75- 400

Fax: 0361- 37 75- 333

E-Mail - Internet

Thuringer Innenministerium

Leitstelle Innenrevision der Landesregierung
SteigerstralRe 24, 99096 Erfurt

Fon/Hotline: 0361- 37 93 499

E-Mail - Internet - Flyer

Leider gibt es in Thiringen keine institutionalisierte Mdglichkeit, eine anonyme Meldung bei den
Strafverfolgungsbehérden zu machen, die einen weiterfiihrenden Dialog zwischen den Beamtinnen
oder Beamten und der Informantin oder dem Informanten erlaubt. In einigen Landern gibt es Ein-
richtungen wie einen externen Vertrauensanwalt oder ein webbasiertes Hinweisgebersystem, das
dieses ermdglicht. Méchte man anonym bleiben, kann man aber trotzdem in das elektronische Mel-
deverfahren des niederséchsischen Landeskriminalamtes einsteigen, denn die Bearbeitenden sind
angewiesen, strafrechtlich relevante Informationen an die thiringischen Behorden weiterzuleiten.

Fur Korruptionssachverhalte, die die offentliche Verwaltung des Freistaates tangieren, ist im Innen-
ministerium eine zentrale Anlaufstelle fiir Blrgerinnen und Birger und Behdrdenbedienstete ge-
schaffen worden. Die so genannte Leitstelle Innenrevision ist offen fir Hinweise. Sie prift die Infor-
mationen auf Stichhaltigkeit und leitet sie gegebenenfalls an die Antikorruptionsbeauftragten im je-
weiligen Geschaftsbereich weiter. Selbstverstandlich kann man sich auch ohne Einhaltung des
Dienstweges direkt an die Antikorruptionsbeauftragten des betroffenen Ressorts wenden.
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EUROPAISCHE UNION

Auch fur Falle, die das institutionelle Gefiige der Europdischen Union betreffen, gilt zunachst ein-
mal, dass man sich an die ortlich zustandigen Strafverfolgungsbehérden in den Mitgliedsstaaten
wenden kann. Dariiber hinaus gibt es seit 1999 das so genannte Office Européen de Lutte An-
ti-Fraude (OLAF), zu deutsch: Europaisches Amt fur Betrugsbekampfung. Dieses hat den Auftrag,
die finanziellen Interessen der Europaischen Union zu schiitzen und Betrug, Korruption und sonsti-
ge UnregelmaRigkeiten innerhalb der Organe und Einrichtungen der Europdischen Union zu be-
kampfen. Die Verfolgung von Betrug im Zollbereich, die Aufdeckung missbréauchlicher Verwendung

Office Européen de Lutte Anti-Fraude von EU-Subventionen und die Ermittlung bei Steuerhinterzie-
European Commission hung, soweit sie sich auf den EU-Haushalt auswirkt, fallen eben-
SOt falls in den Zustandigkeitsbereich des Amtes. OLAF beschrankt
Eiﬁ'qo:zo_ 18 20 595 (Hotline) sich in seiner Arbeit auf Straftaten, die zu Lasten der Europai-
Fax: 0032- 2- 29 60 853 schen Union gehen. Es ist der Europdischen Kommission als
Internet - E-Mail Generaldirektion angegliedert, doch bei der Wahrnehmung sei-

ner Aufgaben ist ihm die volle Unabhangigkeit zugesagt. Der Gesetzgeber hat festgelegt, dass der
Generaldirektor keine Anweisungen einer Regierung oder einer anderen Institution erbitten oder
entgegennehmen darf. Gibt es einen begriindeten Anfangsverdacht auf Betrug oder Korruption zu
Lasten des Gemeinschaftshaushalts, kann OLAF in allen Organen, Einrichtungen, Amtern und
Agenturen der Europaischen Union Verwaltungsermittlungen durchfiihren. Das Amt nimmt Hinweise
auf Korruptionssachverhalte entgegen: Zu diesem Zweck ist fur jeden Mitgliedsstaat eine Tele-
fon-Hotline eingerichtet worden.
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ANONYM BLEIBEN

Korruptionsdelikte werden haufig in einem nach auf3en hin abgeschotteten System begangen. Mit-
arbeitende, die in ihrem beruflichen oder sozialen Nahfeld von Unregelmafigkeiten mitbekommen
oder vielleicht selbst in sie verwickelt sind und aussteigen wollen, befurchten haufig Repressalien
von Vorgesetzten oder Kolleginnen und Kollegen. Haufig trauen sie sich nicht, ihr Wissen mit den
Strafverfolgungsbehdérden zu teilen. Sie sehen sich einem zu hohen personlichen Risiko ausgesetzt,
denn oftmals werden Hinweisgebende zum Opfer von Mobbing. Sie werden vom Kollegium einge-
schiichtert oder geschnitten; nicht selten setzen Whistleblowerinnen und Whistleblower ihre berufli-
che Zukunft oder gar ihre Existenz aufs Spiel.

Leider leistet die gegenwartige Gesetzeslage solchen Angsten Vorschub: Man hat es versaumt,
einen effektiven Schutz fur Hinweisgebende zu schaffen, so wie er etwa in Schweden oder in den
Vereinigten Staaten in der Gesetzgebung verankert ist. Da der Gang an die Offentlichkeit oder an
die Strafverfolgungsbehdrden oftmals damit verbunden ist, dass die Informantinnen und Informan-
ten Interna preisgeben, missen sie mit Schadenersatzforderungen rechnen und haben arbeitsrecht-
lich einen schweren Stand. Aus diesem Grund erwégen viele Personen eine anonyme Meldung bei
den Strafverfolgungsbehdrden. Haufig sehen sie darin den einzigen Weg, die begangenen Verfeh-
lungen anzuzeigen und doch von persdnlichen Konsequenzen — seien es private oder geschéftliche
— verschont zu bleiben.

Die meisten anonymen Hinweise gehen lber Telefon oder auf dem Postweg ein. Die Staatsanwalt-
schaften sind nach Paragraph 152 der Strafprozessordnung dazu verpflichtet, solchen Meldungen
nachzugehen, wenn diese genug Anhaltspunkte fiir einen Anfangsverdacht geben. Dies ist dann
der Fall, wenn es die Informationen des Hinweisgebenden als mdglich erscheinen lassen, dass eine
strafbare Handlung begangen wurde. An diesem Punkt erweisen sich die herkémmlichen Wege zur
anonymen Kontaktaufnahme als dysfunktional: Sie sind eine kommunikative Einbahnstral3e, bei der
eine Ruckkopplung mit der Informantin oder mit dem Informanten nicht mdglich ist. Die Erfahrung
lehrt, dass bei anonymen Hinweisen haufig eine letzte Information fehlt, die fir die Konkretisierung
des Sachverhaltes erforderlich ist. Da die Ermittelnden keinerlei Mdglichkeit haben, mit dem Anony-
mus in Kontakt zu treten, verlaufen die Untersuchungen oftmals im Sande und werden nach Para-
graph 170 der Strafprozessordnung eingestellt. Des Weiteren bleibt der Hinweisgebende im Unkla-
ren darliber, ob seine Meldung Uberhaupt angekommen ist. Man erfahrt nicht, ob der Hinweis zur
Einleitung eines Ermittlungsverfahrens oder anderen Schritten gefiihrt hat.

Es gibt also einen offenkundigen Konflikt zwischen zwei berechtigten Interessen: Auf der einen Sei-
te will der Hinweisgebende seine Identitat nicht preisgeben, weil er oder sie berufliche oder private
Repressalien beflrchtet; auf der anderen Seite ist die vollstandige Aufklarung des Falles haufig da-
von abhéangig, dass die Ermittelnden mit der Informantin oder dem Informanten in einen weiterfih-
renden Dialog treten, um Sachverhalte hinterfragen und verifizieren zu kénnen.

Seit Ende 2003 greift das niedersachsische Landeskriminalamt auf eine spezielle Software zuriick,
die diesen Gegensatz miteinander in Einklang bringt: Das Business Keeper Monitoring System
(BKMS®) der Potsdamer Firma Business Keeper AG ist eine internetbasierte Kommunikationsplatt-
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form, welche die Einbeziehung des Hinweisgebenden in den weiteren Verlauf der Ermittlungen er-
mdglicht, ohne dass dieser seine Identitat preisgeben muss. Urspringlich ist dieses Instrument fir
die Wirtschaft entwickelt worden — fur Unternehmen, die Missstéanden in ihren eigenen Reihen mit
effizientem Risikomanagement entgegentreten wollen. Das Landeskriminalamt Niedersachsen nutzt
das System zur Aufklarung von Delikten, die sich den Bereichen Korruption und Wirtschaftskrimina-
litat zuordnen lassen.

Es ermdglicht Hinweisgebenden, eine detaillierte Meldung tber einen Korruptionsverdacht zu ma-
chen und dabei vollkommen anonym zu bleiben. Nachdem man den Sachverhalt geschildert hat,
wird man dazu aufgefordert, sich einen anonymen Postkasten einzurichten. Uber diesen kann man
Ruckmeldungen erhalten, Fragen beantworten und Uber den | . .qeskiminalamt Niedersachsen
Stand der Ermittlungen informiert bleiben. Das System macht Zentralstelle Korruption (Dezernat 37)
Rickschlusse auf die Identitat der Informantin oder des Infor- Fon:0511-26 262-0
manten technisch unméglich: Der Rechner, auf dem die Hinweij- 2 991126 262- 3750

. . . . i . . E-Mail - Internet - BKMS®-Meldeverfahren
se eingehen, steht in einem Hochsicherheitstrakt. Hinweisge-
bende und Sachbearbeitende greifen von ihren jeweiligen Standorten auf den Server zu. Dabei wird
lediglich der Inhalt der Meldungen gespeichert, nicht aber die IP-Adresse, so dass eine Rickverfol-
gung nicht moglich ist. Zusétzlich kommen diverse Verschlisselungstechniken zum Einsatz.

Der Ablauf einer Meldung ist denkbar einfach und auch von Personen, die keine groRen Erfahrun-
gen mit dem Internet haben, leicht zu bewaltigen. Zunachst muss man auf eine kurze Sicherheitsab-
frage reagieren, indem man eine bestimmte Zeichenfolge, die einem als Grafik angezeigt wird, in
ein Kastchen eintragt. Diese Prozedur dient dazu, den Server vor Angriffen durch automatisierte
Programme zu schiitzen. Dann geht es zum eigentlichen Meldeverfahren: Aus ein paar vorgegebe-
nen Kategorien wahlt man die Art von Delikt, die man melden mdchte. Die vorgegebenen Kategori-
en sind: Betrug, fehlerhafte Buchfiihrung, Korruption, Untreue, Urheberrechtsverletzungen, Wettbe-
werbsdelikte und Insolvenzstraftaten. Das BKMS® akzeptiert nur Meldungen zu diesen Straftaten.
Hinweise oder Anzeigen zu anderen Kriminalitatsbereichen missen auf dem ublichen Weg (etwa
bei der nachsten Polizeidienststelle) erfolgen.

Im darauf folgenden Webformular werden alle Angaben abgefragt, die fir die Bearbeitung des Hin-
weises notwendig sind. Zu keiner Zeit werden personliche Daten erfragt, man bleibt anonym. Neben
einer Reihe von formalisierten Feldern gibt es ein freies Textfeld, in dem der Sachverhalt ausfihrlich
geschildert werden kann. Dafiir stehen einem knapp tber 4.000 Zeichen zur Verfigung, was einer
voll beschriebenen A4-Seite entspricht. Schlie3lich hat man noch die Mdglichkeit, Dokumente mit
einer GroRe von bis zu 2 MB anzuhé@ngen. An dieser Stelle sei der Hinweis erlaubt, dass man diese
Dokumente noch einmal daraufhin Gberprufen sollte, dass sie keinerlei Ruckschlisse auf die eigene
Identitat zulassen. Zum Beispiel sollte man bei Word-Dokumenten die Informationen zum Benutzer-
namen aus der Datei entfernen.

Nachdem man den Sachverhalt geschildert hat, wird man vom System aufgefordert, sich einen an-
onymen Postkasten einzurichten. Dafir muss man lediglich ein Pseudonym und ein Kennwort aus-
wahlen. In diesem virtuellen Postkasten erhadlt man Rickmeldungen, beantwortet Fragen und wird
Uber den Fortgang seines Hinweises informiert. Nach Abschluss der Prozedur wird die Meldung
ohne Angaben zur ldentifizierbarkeit des Absenders direkt zum gesicherten Webserver geschickt,
auf den die Mitarbeitenden des Landeskriminalamtes zugreifen kénnen.

-34 -


https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=lka149ni&language=ger
http://www.polizei.niedersachsen.de/dst/lka/ermittlungen/korruption/zwischenseite.htm
mailto:d37@lka.polizei.niedersachsen.de

Bislang ist Niedersachsen das einzige Land, welches das Business Keeper Monitoring System zur
Strafverfolgung einsetzt. In mehreren Bundesléandern wird derzeit dartiber nachgedacht, dem Bei-
spiel zu folgen und &hnliche Systeme zu installieren. Hinweise, die nicht in die Zusténdigkeit des
niedersachsischen Landeskriminalamtes fallen, werden von den Beamtinnen und Beamten an die
entsprechenden Stellen weitergeleitet. So kdnnen auch Burgerinnen und Biirger, die ihren Wohnsitz
nicht in Niedersachsen haben, von den Vorziigen des Systems Gebrauch machen.

Viele der Kontaktmdglichkeiten, die bei der Benennung der Anlaufstellen in den einzelnen Bundes-
landern aufgefuhrt sind, geben an, dass sie auch anonyme Hinweise entgegennehmen — etwa
durch ein analog geschaltetes Telefon ohne Rufnummernerkennung oder durch einen Anrufbeant-
worter, auf den man sprechen kann. Man sollte jedoch beachten: Diese Zusicherungen sind meist
gut gemeinte Willensbekundungen; eine technische Garantie dafir, dass Hinweisgebende wirklich
anonym bleiben, stellen sie nicht dar.

Eine mogliche Alternative zur internetgestitzten Meldung beim Landeskriminalamt Niedersachsen
ist die Zwischenschaltung einer Rechtsanwaltin oder eines Rechtsanwalts. Diese kdnnen ihren
Mandantinnen und Mandanten rechtsverbindlich Vertraulichkeit zusichern, denn sie sind von Berufs
wegen dazu verpflichtet. Diesen Umstand haben sich die Landesverwaltungen in Rheinland-Pfalz
und im Saarland zu Nutze gemacht: Sie haben die Institution einer Vertrauensanwaltin bzw. eines
Vertrauensanwaltes geschaffen, der den Blrgerinnen und Blrgern und den Bediensteten der Ver-
waltung kostenfrei zur Verfiigung steht. Dort kénnen jedoch nur Meldungen zu Korruptionsdelikten
in der jeweiligen Landesverwaltung entgegen genommen werden.

AbschlieRend sei darauf hingewiesen, dass es neben der offenen oder anonymen Meldung von
Korruptionsdelikten bei den Strafverfolgungsbehérden auch noch die Mdglichkeit gibt, sich an die
Medien zu wenden. Die Website www.whistleblowerinfo.de widmet sich ausfihrlich der Frage, wie
man sich vertraulich an Repréasentanten der Medien wenden kann. Dort wird die Funktionsweise
des in Deutschland geltenden Informantenschutzes erlautert, der es den Journalistinnen und Jour-
nalisten erlaubt, ihre Quellen gegenilber Dritten geheim zu halten.
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LITERATUR ZUM THEMA

Die meisten Hinweisgeber machen sich die Entscheidung, ihr Schweigen zu brechen und sich den
Strafverfolgungsbehérden anzuvertrauen, nicht einfach. Haufig sehen sie sich monatelang mit be-
drickenden Fragen konfrontiert: Gibt es Gesetze, die mich als Hinweisgeber schitzen? Auf wel-
chem arbeitsrechtlichen Terrain bewege ich mich, wenn ich Betriebsinterna preisgebe? Bin ich mir
meiner eigenen Motivation bewusst? Manchmal kann es helfen, den Rat jener in Anspruch zu neh-
men, die sich im Rahmen ihres Berufes mit diesen Fragen auseinandergesetzt oder Ahnliches er-
lebt haben. Es folgt eine kleine Auswahl von Veréffentlichungen zu den Themen Korruption und
Whistleblowing, die bei der Orientierung helfen kénnten. Diese reichen von alltagsnahen Erfah-
rungsberichten tUber popularwissenschaftliche Monografien bis hin zu juristischen Abhandlungen.

BANNENBERG, BRITTA (2002): Korruption in Deutschland und ihre strafrechtliche Kontrolle. Eine
kriminologisch-strafrechtliche Analyse. Neuwied; Kriftel: Hermann Luchterhand Verlag. ISBN: 3-472-
05159-0.

Die Habilitationsschrift der Inhaberin des Lehrstuhls fir Kriminologie, Strafverfahrensrecht, und Strafrecht
an der Universitat Bielefeld, Frau Prof. Dr. Britta Bannenberg, ist fur jeden, der sich beruflich fur Korrupti-
on interessiert, eine interessante Lektire. Der Autorin gelingt es, anhand zahlreicher Falle aus der Recht-
spraxis sowohl Formen der Schmiergeldkorruption zu kategorisieren, als auch Téatertypen zu definieren
... Die Autorin widmet dem Problem der Whistleblower einen weiten Raum und beschéftigt sich mit deren
Gefahren, aber auch den Mdglichkeiten inres Schutzes. Sie kommt zu dem Ergebnis, dass die bestehen-
den Mdoglichkeiten des deutschen Rechts unzureichend sind. [Aus einer Rezension von Harald Schliter,
Rundbrief 24 von Transparency Deutschland]

BANNENBERG, BRITTA/ISCHAUPENSTEINER, WOLFGANG (2004): Korruption in Deutschland. Por-
trait einer Wachstumsbranche. Minchen: C.H. Beck Verlag. ISBN: 3-406-51066-3.

Nicht nur in Abu Dhabi oder Sizilien, sondern langst auch in Deutschland bestechen Verbandsfunktionare
und Bauunternehmer Beamte und Politiker. Schmiergeldzahlungen sind in vielen Branchen bereits Teil
der Geschaftspolitik und fliigen dem Fiskus jahrlich Schaden in Milliardenhéhe zu. Unbemerkt von Justiz
und Offentlichkeit konnten weit verzweigte Beziehungsgeflechte heranwachsen, weil Korruption in deut-
schen Amtsstuben jahrzehntelang tabuisiert wurde. Anhand zahlreicher Originalfélle stellen die Autoren
die schillernden Facetten von Bestechung und Bestechlichkeit anschaulich dar. Sie machen deutlich,
dass es sich hier nicht um Einzelfalle handelt, sondern um ein flachendeckendes Kriminalitdtsph&nomen,
das die Grundfesten staatlicher Autoritdt und das Prinzip des freien Wettbewerbs erschiittert. [Aus einer
Kurzbeschreibung des Verlages]

BULTMANN, ANTJE/DGB-ANGESTELLTEN-SEKRETARIAT U.A. (Hrsg.) (1997): Auf der AbschuB-
liste. Wie kritische Wissenschaftler mundtot gemacht werden sollen. Miinchen: Droemersche Ver-
lagsanstalt Th. Knaur. ISBN: 3-426-77265-5.

Ausgrenzung, Schikane, nackte Drohungen - wer die Mitarbeit an moralisch fragwtrdigen Projekten oder
hochgefahrlichen Produkten in Forschung und Industrie aus Gewissensgrinden verweigert oder solche
Vorgange gar publik macht, soll mit allen Mitteln zum Schweigen gebracht werden. Das kann an die
Grundlagen der beruflichen und privaten Existenz gehen. In diesem Band berichten Betroffene aus
Deutschland, Israel, Russland und den USA, welche Erfahrungen sie machen mussten, als sie sich zur
Wehr setzten: gegen die politisch gewollte Unterdriickung unangenehmer wissenschaftlicher Erkenntnis-
se Uber die Folgen von Umweltgiften und atomarer Strahlung, gegen geheime Militéarprojekte, gegen die
schleichende Umwandlung eines zivilen Unternehmens zum Ristungskonzern. [Aus einer Kurzbeschrei-
bung des Verlages]
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BULTMANN, ANTJE/HAUSMANN, LOTHAR (2006): Gefahrliche Zivilcourage. Wie sich Whist-
le-blower mit den Machtigen anlegen. Frankfurt/Main: Westend Verlag. ISBN: 3-938-06007-7.

Uranverseuchte Bomben der Nato, die bei Soldaten und Zivilbevélkerung Leukdmie oder andere Krank-
heiten hervorrufen, bestechliche Gerichte oder Korruption in der EU — in fast allen Bereichen des Lebens
gibt es Skandale, die vor der Bevélkerung geheim gehalten werden. Aber in vielen Situationen gibt es
zum Gluck auch couragierte Menschen, die sich fiir das Bekannt werden dieser Skandale einsetzen. Die
Folgen davon missen sie oft am eigenen Leib spiren: Das kann zu Degradierungen, Entlassungen, aber
auch zu Sabotageakten oder sogar zur Ermordung der entsprechenden Person fiihren. Und das alles auf
Befehl von oben. Was sind das fiir Menschen, die sich fir das Wohl aller in Gefahr begeben? Wie sieht
die rechtliche Lage aus? Und wie reagiert man, wenn man selbst einmal in so eine zwiespaltige Lage
kommt? Ein Pladoyer fiir mehr Zivilcourage. [Aus einer Kurzbeschreibung des Verlages]

DEHN, GUY/CALLAND, RICHARD (Hrsg.) (2004): Whistleblowing around the World. Law, Culture
and Practice. London: Public Concern at Work. (Bezug tber Public Concern at Work)

Auf 224 Seiten und einer beigefiigten CD-ROM wird die Situation fir Whistleblower in GroRRbritannien,
den USA, Sudafrika, Australien und Japan dargestellt. Anschaulich werden vier sehr prominente aber
ganz unterschiedliche Einzelfalle aus allen Teilen der Welt teils in Selbstzeugnissen dokumentiert ... Das
Buch zeigt, indem es auf die Zivilgesellschaft schaut, dass immer mehr Menschen bereit sind, korruptes
oder unverantwortliches Verhalten am Arbeitsplatz zur Sprache zu bringen, selbst wenn es sie in Gefahr
bringt — und eben diejenigen zu schitzen und zu unterstiitzen, die so handeln. Wirklich bedauerlich —
wenngleich derzeit noch verstéandlich — ist, dass die Rechtslage und Praxis weder in Deutschland noch
unseren unmittelbaren Nachbarlandern dargestellt wird, aus denen durchaus spannendes beizutragen
ware. [Aus einer Rezension von Bjorn Rhode-Liebenau, Rundbrief 29 von Transparency Deutschland]

DEISEROTH, DIETER (2001): Whistleblowing in Zeiten von BSE. Der Fall der Tierarztin Dr. Margrit
Herbst. Schriftenreihe Wissenschaft in der Verantwortung. Berlin: Berliner Wissenschaftsverlag.
ISBN: 3-830-50258-3.

Dr. Dieter Deiseroth, Richter am Bundesverwaltungsgericht, hat sich eingehend mit dem Fall der schles-
wig-holsteinischen Tieré&rztin Dr. Margrit Herbst befasst ... Frau Dr. Herbst war Anfang der 90er Jahre in-
ternational anerkannte Spezialistin in der Erforschung der BSE Krankheit. Als sie ihre Erkenntnisse an ih-
rer Dienststelle in einem norddeutschen Grof3schlachthof einsetzen konnte, wurde sie zunéchst ausge-
bremst und dann blockiert. Sie wurde versetzt, erkrankte akut und verlor ihren Arbeitsplatz ... Deiseroth
stellt zusammenfassend den deutschen Reformbedarf so dar, dass er im Grunde nur noch vom Gesetz-
geber — und zuvor interessierten Kreisen, wie den unseren — aufgenommen werden muss. [Aus einer Re-
zension von Bjérn Rhode-Liebenau, Rundbrief 23 von Transparency Deutschland]

DEISEROTH, DIETER (2004): Zivilcourage am Arbeitsplatz — Whistleblowing. In: Zivilcourage lernen.
Analysen, Modelle, Arbeitshilfen. Hrsg.: Gerd Meyer/Ulrich Dovermann/Siegfried Frech u.a. Tubin-
gen: Institut fir Friedenspadagogik Tubingen e.V. Seiten 124 bis 135.

Kann man Zivilcourage lernen und lehren, trainieren und steigern, und wenn ja, wie? Oder ist

sozialer Mut nur sehr langfristig oder gar nicht zu erwerben? ... Ziel dieser Publikation ist es,
wissenschaftliche Erkenntnisse und erprobte Modelle aus der gesellschaftlichen Praxis wie aus

dem Bereich der politischen Bildung zum Thema Zivilcourage einer breiteren Offentlichkeit zu- .
ganglich zu machen. Angesichts der nunmehr vielfaltigen Erfahrungen in der Férderung von Zi- }Q
vilcourage soll hier fur die Zwecke politischer Bildung eine Zwischenbilanz der Forschung und ———
praktischer Handlungsansatze vorgelegt werden. [Aus einer Kurzbeschreibung des Instituts, die

sich auf das ganze Sammelwerk bezieht.]

EIGEN, PETER (2003): Das Netz der Korruption. Wie eine weltweite Bewegung gegen Bestechung
kampft. Frankfurt am Main: Campus Verlag. ISBN: 3-593-37188-X.

Das Buch behandelt sowohl den Lebensweg des Autors und seiner Mitstreiter, wie auch die verheeren-
den Auswirkungen von Korruption auf allen Ebenen. Dabei wird deutlich, dass Korruption nicht allein ein
Problem der Entwicklungslander ist. Der Inhalt beschrankt sich nicht auf eine Beschreibung einzelner
Vorfalle und eine Erlauterung der zahlreichen Probleme, die zu Korruption fuhren. Vielmehr wird Politi-
kern und Wirtschaftsexperten sowie der Zivilgesellschaft aufgezeigt, welche Mdéglichkeiten es gibt, sich
diesen gesellschaftlichen Phanomen zu widersetzen. [Aus einer Rezension von Frederic Hannesen,
Rundbrief 28 von Transparency Deutschland)]
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FIEBIG, HELMUT/JUNKER, HEINRICH (2000): Korruption und Untreue im o6ffentlichen Dienst. Er-
kennen, bekampfen, vorbeugen. Berlin: Schmidt Verlag. ISBN: 3-503-07866-5.

Das Buch erlautert die strafrechtlichen Zusammenhéange und zeigt an Beispielen, wo Korruptionsgefah-
ren lauern. Es beschreibt, wie ein Amtstrager schnell in den Teufelskreis aus Bestechung, Vorteilsge-
wahrung, Erpressung und Untreuehandlungen kommen kann. Amtstrager missen zur Vermeidung von
Korruption wissen, wie sie sich schiitzen kénnen. Hier setzt das Werk an: Indikatoren, die frihzeitig auf
die Gefahr eines unredlichen Handels hinweisen, werden aufgelistet, insbesondere die, deren Zusam-
mentreffen bereits einen handfesten Verdacht nahe legt. [Aus einer Kurzbeschreibung des Verlages]

GUNSALUS, C.K. (1998): How to blow the whistle and still have a career afterwards. Indiana:
Poynter Center for the Study of Ethics and American Institutions, Indiana University.

Filing charges of scientific misconduct can be a risky and dangerous endeavor. This article
presents rules of conduct to follow when considering whether to report perceived misconduct,

and a set of step-by-step procedures for responsible whistleblowing that describe how to do so raii
once the decision to report misconduct has been made. This advice is framed within the uni- },
versity setting, and may not apply fully in industrial settings. [Aus einer Kurzbeschreibung des ———
Autoren]

HARTUNG, AURICA (2006): Geheimnisschutz und Whistleblowing. Im deutschen und englischen
Recht. Saarbriicken: Vdm Verlag Dr. Miller. ISBN: 3-865-50101-X.

Welche Informationen darf ein Arbeitnehmer preisgeben? ... Wann haben Geheimnistrager sogar das
Recht zum Verrat, um etwa innerbetriebliche Missstande aufzudecken, die fur die Offentlichkeit von
groRem Interesse sind? ... Im Fokus dieses Buches steht dabei die unsichere rechtliche Situation der so
genannten Whistleblower. ... Dieses Buch ist ein Leitfaden fiur Unternehmen, die effektiven
Informationsschutz realisieren mochten. Gleichzeitig dient es der Aufklarung Uber die Rechte und
Pflichten von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im Umgang mit vertraulichem Wissen sowie deren
Rechtsposition bei Whistleblowing. [Aus einer Kurzbeschreibung des Verlages]

JoLy, EVA (2003): Im Auge des Zyklons. Mein Kampf gegen Korruption und den globalen Finanz-
betrug. Munchen: Goldmann Verlag. ISBN: 3-442-15338-7.

Eva Joly schildert in ihrem Buch auf packende Weise, wie sie, die ehemalige Juristin im
Gesundheitswesen, dann Spezialistin fur die staatliche Sanierung insolvenzbedrohter Unternehmen,
Richterin am Provinzgericht und schlieBlich Pariser Ermittlungsrichterin, dazu kam, sich dem bis dahin
zwar allgemein akzeptierten, aber zutiefst korrupten System an der Spitze der franzdsischen Wirtschaft
und Politik zu stellen ... Das was Joly beschreibt, ist sicherlich klassisches Whistleblowing, wenn auch in
extrem exponierter Position. [Aus einer Rezension von Bjorn Rohde-Liebenau, Rundbrief 27 von
Transparency Deutschland]

LEDERGERBER, ZORA (2005): Whistleblowing unter dem Aspekt der Korruptionsbekdmpfung.
Bern: Stampfli Verlag. ISBN: 3-727-20695-0.

Ziel der Dissertation ist es, einen Einblick in die internationale juristische Diskussion zu geben und
daraus Empfehlungen fiir die Schweizer Gesetzgebung abzuleiten. Die Autorin untersucht zunachst eine
Reihe von internationalen Konventionen und Codices, vorwiegend zur Korruptionsbekampfung, mit der
Fragestellung, ob darin Vorkehrungen zum Schutz von Whistleblowern vorgesehen sind ... Deutsche
Leser werden bedauern, dass sie auf Deutschland nur gelegentlich einen Seitenblick wirft. [Aus einer
Rezension von Reinold E. Thiel, Rundbrief 34 von Transparency Deutschland]

LEISINGER, KLAUS M. (2003): Whistleblowing und Corporate Reputation Management. Miinchen;
Mehring: Rainer Hampp Verlag. ISBN: 3-879-88731-4.

Es sind vor allem Fakten aus zahlreichen Studien — insbesondere aus Amerika — die von Klaus Leisinger
gleich in einer sehr dynamischen Einleitung vorgelegt werden ... Das grof3e Verdienst des Buches ist, die
Legitimitat des Whistleblowers im beruflichen Alltag nachzuweisen ... Fir ihn ist Whistleblowing das
Ergebnis einer gescheiterten ,Moralitat des Unternehmens®. Die beste Vorkehrung gegen die
Notwendigkeit von Whistleblowing ist folglich ,die Pravention von illegitimen kollektiven und individuellen
Handlungen®. [Aus einer Rezension von Caspar von Hauenschild, Rundbrief 34 von Transparency
Deutschland]

- 38 -


http://www.indiana.edu/~poynter/see-ckg1.pdf

LEYENDECKER, HANS (2003): Die Korruptionsfalle. Wie unser Land im Filz versinkt. Hamburg: Ro-
wohlt Verlag. ISBN: 3-499-61550-9.

Bestechung, Vorteilsnahme, Amterpatronage, Lobbykratie, schwarze Kassen, Spendenskandale und die
ganz alltagliche Gier des groRen und des kleinen Mannes: Der ,Chefenthiller der Republik® Hans
Leyendecker, ohne den Skandale wie die Flick- und die Kohl-Affare nicht ans Licht gekommen waren,
beschreibt das wuchernde Geflecht der Korruption in Deutschland und legt offen, wie und warum sie
funktioniert. Und er zeigt auf, was getan werden muss, damit unser Land nicht im Sumpf untergeht. Mit
bisher unbekannten Fakten tUber den Wuppertaler Bauskandal, die Kélner Mllaffare, den Mannesmann-
Abfindungsdeal und Leo Kirchs Geschafte mit Altkanzler Kohl. [Aus einer Kurzbeschreibung des
Verlages]

NETZWERK RECHERCHE/TRANSPARENCY INTERNATIONAL DTL. U.A. (2002): Korruption. Schat-
ten der demokratischen Gesellschaft. Fakten, Trends, Gegenstrategien. Wiesbaden.

Kann man Zivilcourage lernen und lehren, trainieren und steigern, und wenn ja, wie? Oder ist

sozialer Mut nur sehr langfristig oder gar nicht zu erwerben? ... Ziel dieser Publikation ist es,
wissenschaftliche Erkenntnisse und erprobte Modelle aus der gesellschaftlichen Praxis wie aus

dem Bereich der politischen Bildung zum Thema Zivilcourage einer breiteren Offentlichkeit zu- .
ganglich zu machen. Angesichts der nunmehr vielfaltigen Erfahrungen in der Férderung von Zi- }Q
vilcourage soll hier fur die Zwecke politischer Bildung eine Zwischenbilanz der Forschung und ———
praktischer Handlungsansatze vorgelegt werden. [Aus einer Kurzbeschreibung des Sammel-

werkes]

ROHDE-LIEBENAU, BJORN (2005): Whistleblowing. Beitrag der Mitarbeiter zur Risikokommunikati-
on. Dusseldorf: Hans-Bockler-Stiftung. (Bezug tber die Bdckler-Stiftung)

Ziele der Broschire sind es, den Beschéftigtenvertretungen Wege aufzuzeigen, wie sie: Kollegen, die im
Zusammenhang mit Whistleblowing Gefahr laufen, in existentielle Schwierigkeiten zu geraten, Soforthilfe
bereitstellen kénnen; im Rahmen der Mitbestimmung zu sinnvollen Vereinbarungen mit dem Arbeitgeber
kommen kénnen, um vermeidbaren Krisen vorzubeugen; im Betrieb zu einem strukturell offeneren Kom-
munikationsklima beitragen kénnen, so dass nicht nur Hinweise auf Missstande, sondern auch Verbesse-
rungsvorschlage und andere Formen wichtiger interner Kommunikation besser aufgegriffen werden kén-
nen. [Aus einer Kurzbeschreibung der Hans-Bockler-Stiftung]

PIETH, MARKI/EIGEN, PETER (Hrsg.) (1999): Korruption im internationalen Geschéaftsverkehr. Neu-
wied; Kriftel: Hermann Luchterhand Verlag. ISBN: 3-472-02112-8.

Die weltweiten Schaden der internationalen Bestechung fur die Volkswirtschaften sowie fur den interna-
tionalen Wettbewerb sind erheblich. Kaum bekannt ist, dass sich die internationale Staatengemeinschaft
entschlossen hat, die Bestechung weltweit effektiver und effizienter zu verfolgen. Noch sind jedoch nur
wenigen Politikern und Managern die Konzepte bekannt, mit denen sie wirksam gegen die Korruption
vorgehen kénnen. Diese Liicke schlief3t das vorliegende Handbuch, als das weltweit vorhandene 6kono-
mische und juristische Know-how zur Korruptionsbekampfung erstmals bundelt und veréffentlicht. [Aus
einer Kurzbeschreibung des Verlages]

SCHMITT, BETTINA A. (2003): Whistleblowing. Verpfeifen des Arbeitgebers. Hamburg: Verlag Dr.
Kovac. ISBN: 3-830-01207-1.

Bettina Schmitt hat ihre Dissertation aus dem Jahre 2003 unter dem obigen Titel im Kovac-Verlag, Ham-
burg, veroffentlicht. Der Titel ist ein Argernis, die Dissertation nicht: Wer Whistleblowing mit dem Stigma
des ,Verpfeifens” belegt, tut der Sache einen Béarendienst. Die sorgfaltige Zusammenstellung von Ge-
richtsentscheidungen zum Stichwort Whistleblowing dagegen wird jedem helfen, der als Jurist, Betriebs-
rat oder Vorgesetzter mit einem solchen Fall zu tun hat. Schmitt stellt die einschlagigen Entscheidungen
angemessen ausfuhrlich dar und wiirdigt die Félle und die Entscheidungen - wie es sich fiir eine Disser-
tation gehort - unter allen juristischen Gesichtspunkten. [Aus einer Rezension von Frank Dahrendorf,
Rundbrief 35 von Transparency Deutschland]
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HILFREICHE WEBSITES

Im Folgenden sollen einige Websites vorgestellt werden, die nitzliche Informationen fir Hinweisge-
ber und solche, die es werden wollen, bereithalten. Darunter sind sowohl Seiten, die sich eher pra-
ventiv mit der Bekdmpfung von Korruption auseinandersetzen und selbst keine Hilfestellung leisten
kénnen, als auch nationale und internationale Anlaufstellen fir so genannte Whistleblower. Schliel3-
lich werden einige Seiten aufgefiihrt, die selbst nichts mit Korruption zu tun haben, aber bei der Su-
che nach geeigneten Ansprechpartnern behilflich sein kénnen.

L=

TRANSPARENCY INTERNATIONAL Ei=

Transparency International ist eine gemeinnitzige, parteipolitisch unabhéngige, internationale Bewegung
von gleichgesinnten Menschen aus aller Welt, die sich dem globalen Kampf gegen die Korruption ver-
schrieben haben. Die Organisation wurde 1993 von Dr. Peter Eigen und Freunden aus Nord und Sid in
London und Berlin gegriindet. Bis heute ist Transparency International die einzige internationale Nicht-
Regierungsorganisation, die ihren Sitz in Deutschland hat. Transparency International prangert keine
Einzelfélle an, sondern bemuht sich um den Aufbau von Koalitionen und um die Verbesserung von Rah-
menbedingungen.

TRANSPARENCY INTERNATIONAL DEUTSCHLAND

Transparency International - Deutschland e.V. (kurz: Transparency Deutschland) ist eine von vielen na-
tionalen Sektionen der internationalen Dachorganisation. 1993 gegrindet, arbeitet Transparency
Deutschland nicht konfrontativ, sondern sucht Koalitionen mit Regierungen, Verwaltungen und Politikern,
mit der Wirtschaft und mit Gruppen der Zivilgesellschaft, die eine vertrauenswirdige, transparente, wer-
teorientierte, zivile demokratische Politikkultur vertreten. Einer der Grundsatze von Transparency
Deutschland ist es, nicht in konkreten Fallen tétig zu werden; der Arbeitsansatz der Organisation zielt auf
die wirksame Pravention von Korruption, auf die Verbesserung von Strukturen.

WHISTLEBLOWERINFO.DE

Die Website richtet sich an Menschen, die auf eine Verfehlung, auf einen Missstand oder auf eine dro-
hende Gefahr aufmerksam machen wollen, also auch an Burgerinnen und Burger, die einen Korruptions-
verdacht hegen und diesen publik machen wollen. Sie liefert ausfiihrliche Informationen dazu, mit wel-
chen Konsequenzen man zu rechnen hat und was man bei der Suche nach einem geeigneten Ansprech-
partner beachten sollte. Besonders wertvoll sind die Ausfuhrungen zur Funktionsweise des Informanten-
schutzes und zur Frage, wie man es am besten angeht, wenn man mit seinem Wissen an die Medien ge-
hen mdchte.

WHISTLEBLOWER-NETZWERK

Das Whistleblower-Netzwerk versteht sich als Anlaufstelle fir Hinweisgeber. Birgerinnen und Birger, die
in ihrem Umfeld von Rechtsbriichen, Korruption, Gesundheits- und Umweltsschadden erfahren haben und
nicht wissen, ob und wie sie diese Informationen extern weitergeben sollen, finden auf der Website des
Netzwerkes wertvolle Informationen und konkrete Hilfestellungen. Mittelfristig ist eine Telefon-Hotline ge-
plant; schon jetzt ist es méglich, sich als Betroffener oder Interessierter per E-Mail mit der Organisation in
Verbindung zu setzen.

NATIONAL WHISTLEBLOWER CENTER ==
Diese seit 1988 bestehende Uberparteiliche Organisation hat es sich zum Ziel gesetzt, US-amerikanische
Hinweisgeber, die Missstande in der Verwaltung oder in der Privatwirtschaft offen legen, zu beraten und
zu schitzen. AuRerdem setzt sich das Center beim Kongress fur eine Verbesserung der Gesetzgebung
zum Schutz von Whistleblowern ein. Die Website liefert einen guten Einblick in
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PuBLIC CONCERN AT WORK Ei=
Seit 1993 propagiert die britische Organisation Public Concern at Work eine Unternehmenskultur, in der
Whistleblowing als notwendig anerkannt wird, und berat Unternehmen bei der Implementierung von In-
strumenten zum effektiven Risikomanagement. Burgerinnen und Birgern, die in Grof3britannien an ihrem
Arbeitsplatz Kenntnis von Verfehlungen oder UnregelmaRigkeiten erlangt haben, bietet die Organisation
kostenlose Unterstitzung an.

WIKILEAGS.ORG =i
Diese Website, die sich am Interface des Online-Lexikons Wikipedia orientiert, befindet sich noch im Auf-
bau. Einmal fertig gestellt, soll sie Menschen auf der ganzen Welt erméglichen, anonym geheime Doku-
mente ins Netz zu stellen, ohne Repressalien befiirchten zu miissen. Die umstrittene Plattform ist vor al-
lem fiir Bewohner von totalitdren Staaten konzipiert; sie soll aber auch jenen offen stehen, die in westli-
chen Staaten unethisches Verhalten von Regierungen und Unternehmen anprangern méchten.

FAIRNESS-STIFTUNG

Die Fairness-Stiftung ist eine gemeinnitzige GmbH und wurde im Mai 2000 mit dem Ziel gegriindet, Per-
sonen und Koérperschaften zu helfen, die sich Mobbing oder anderen unfairen Praktiken ausgesetzt se-
hen. Die diversen Beratungsangebote der Stiftung richten sich vor allem an Fihrungskréafte und Selb-
standige. Doch auch andere Betroffene finden auf der Website Verweise auf potentielle Anlaufstellen so-
wie ausfuhrliche Informationen zum Thema Mobbing.

NATIONALE KONTAKT- UND INFORMATIONSSTELLE ... (NAKOS)

Ob es um Patientenrechte oder Verbraucherschutz geht — etwa drei Millionen Menschen in Deutschland
organisieren sich in Selbsthilfegruppen. Die Nationale Kontakt- und Informationsstelle zur Anregung und
Unterstitzung von Selbsthilfegruppen ist eine bundesweit tétige Service- und Netzwerkeinrichtung, die
sich nicht nur als Ansprechpartner fur vorhandene Gruppen versteht, sondern auch jenen helfen méchte,
die den Kontakt zu Gleichgesinnten suchen. Auf der Website findet man eine umfangreiche Datenbank.

DIE PATIENTENBEAUFTRAGTE DER BUNDESREGIERUNG

Im Zuge der Gesundheitsreform 2004 ist im Bundesministerium fir Gesundheit das Amt einer Beauftrag-
ten der Bundesregierung fiir die Belange der Patientinnen und Patienten eingefihrt worden — dieses Amt
wird zurzeit von Helga Kiihn-Mengel bekleidet. Sie setzt sich zusammen mit Patienten- und Selbsthilfeor-
ganisationen fur das Recht von Patientinnen und Patienten im medizinischen Versorgungsalltag ein.

VERBRAUCHERZENTRALEN

Die Verbraucherzentralen sind Giberwiegend o6ffentlich finanzierte, gemeinniitzige Organisationen, denen
daran gelegen ist, Spielregeln fiir einen fairen und transparenten Markt zu schaffen. In allen 16 Bundes-
landern bieten sie Beratung und Information zu Fragen des Verbraucherschutzes, helfen bei Rechtspro-
blemen und vertreten die Interessen der Verbraucher. Sie verfolgen RechtsverstdRe (etwa durch irrefiih-
rende Werbung oder unzuldssige Vertragsklauseln) durch Abmahnungen und Klagen. Die telefonischen
Beratungen sind in der Regel kostenpflichtig.

ADRESSDATENBANK DES JUSTIZMINISTERIUMS NORDRHEIN-WESTFALEN

In einigen Bundeslandern gibt es keine Schwerpunktstaatsanwaltschaften oder integrierte Ermittlungs-
gruppen, denen die zentrale Zustandigkeit fir Korruptionsdelikte obliegt. Dort werden solche Falle bei
den ortlich zustandigen Strafverfolgungsbehdrden bearbeitet. Das nordrhein-westféalische Justizministeri-
um stellt auf seiner Website eine Datenbank zur Verfigung, mit der man fur jeden Ort in der Bundesrepu-
blik die Kontaktdaten der ortlich zustandigen Staatsanwaltschaft ermitteln kann.

ELECTION.DE

Auch wenn sie nicht den besten Ruf geniel3en: Prinzipiell kommen auch Bundestags- und Landtagsabge-
ordnete als Ansprechpartner in Frage. Sie sind gewahlte Volksvertreter und nur ihrem Gewissen ver-
pflichtet, doch zu ihren Aufgaben gehdrt es auch, die Belange ihrer Wahler zu vertreten. Die Website
Election.de, die sich mit Wahlen in Deutschland beschéftigt, stellt eine Datenbank zur Verfligung, in der
man die Kontaktdaten seiner Abgeordneten recherchieren kann.

-41 -


http://www.election.de/cgi-bin/show_abg.pl
http://www2.justizadressen.nrw.de/og.php?MD=nrw
http://www.verbraucherzentrale.info/index.php
http://www.patientenbeauftragte.de/
http://www.nakos.de/site/
http://www.fairness-stiftung.de/
http://wikileaks.org/
http://www.pcaw.co.uk/

	 
	KORRUPTIONSVERDACHT – WAS NUN?
	ANSPRECHPARTNER INNERHALB DER EIGENEN ORGANISATION
	ANLAUFSTELLEN BEI DEN STRAFVERFOLGUNGSBEHÖRDEN
	ANONYM BLEIBEN

